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1. Anlass und Ziel dieser Arbeit 
 
Schon seit Beginn der Besiedlung der Landschaft wurden Fließgewässer in vielfältiger 
Weise genutzt. Aber erst mit der fortschreitenden technischen Entwicklung ab dem 18. 
Jahrhundert wurden einschneidende Eingriffe in die Gewässer durchgeführt. Einerseits 
um Land durch Entwässerungsmaßnahmen nutzbar zu machen, andererseits um die 
Hochwassergefahr zu mindern. Durch den Ausbau und die Verschmutzung der 
Fließgewässer gingen zahlreiche Lebensräume für Pflanzen und Tiere verloren. Die 
Begradigung der Gewässer und die Siedlungserweiterungen in die Auen hinein 
führten an vielen Gewässerläufen zu einer Verschärfung der Hochwasserproblematik. 
 
Geänderte Randbedingungen und eine umweltbewusstere Gesellschaft bieten 
mittlerweile die Chance einer gezielten und neuorientierten Gewässerentwicklung zum 
Wohle heutiger und zukünftiger Generationen. Die Wasserwirtschaftsverwaltung sieht 
hier einen neuen Schwerpunkt der Aufgaben. Ziel der Gewässerentwicklung sind 
naturnahe Fließgewässer und Auen und eine darauf abgestimmte 
Gewässerbewirtschaftung. 
 
Durch die naturnahe Entwicklung können sich auch wirtschaftliche Vorteile ergeben. 
Die Behebung von Folgeschäden, die durch technische Maßnahmen am Gewässer 
entstanden sind, ist in ihrem bisherigen Ausmaß nicht mehr notwendig. Die 
ökologisch orientierte Gewässerunterhaltung reduziert die Unterhaltungskosten. 
 
Zur Umsetzung der naturnahen Gewässerentwicklung erstellt die 
Wasserwirtschaftsverwaltung für die Einzugsgebiete bzw. größere Gewässerstrecken 
flächendeckend Gewässerentwicklungskonzepte. Diese fachlichen Grundlagen 
unterstützen die Träger der Gewässerunterhaltung sowie die Fachverwaltungen. 
Gewässerentwicklungskonzepte (GEK) bilden einen Rahmen für die, von den Trägern 
der Gewässerunterhaltung, zu erstellenden Gewässerentwicklungspläne (GEP), in 
denen die Ziele und Maßnahmen konkretisiert werden. 
 
Der vorliegende GEP untersuchte vergleichsweise kleine Gewässer im Bereich der 
südlichen Baar auf den Gemarkungen Behla, Sumpfohren, Hüfingen und Pfohren. Im 
Lauf der vergangenen ca. 150 Jahre wurden diese weitgehend begradigt und auf 
äußerst schmale Gräben reduziert.  
 
Neben der Untersuchung der Gewässer in landwirtschaftlich genutztem Gebiet liegt 
ein weiterer Schwerpunkt auf die Abflussproblematik im Ortsbereich von Sumpfohren, 
wo der Mühlbach auf einer Länge von 150 Meter verdohlt wurde. 
 
Nach Bewertung der ausreichend breiten Gewässerstrecken und der Aufnahme des 
Bestandes am im und im Umfeld der Gewässer werden die aus fachlicher Sicht 
notwendigen Maßnahmen zur Verbesserung der Gewässerstruktur und deren 
Umgebung aufgezeigt. 
 
Wichtiger Bestandteil des Gewässerentwicklungsplans ist die Miteinbeziehung 
betroffener und interessierter Bürger. Sie sollen sowohl in den Planungsprozess als 
auch die spätere Ausführung integriert werden, um die Akzeptanz zu erhöhen und die 
Umsetzung langfristig zu sichern. 
 
Das nachfolgende Ablaufschema soll Vorgehensweise, Inhalt und Stellung des 
Gewässerentwicklungsplanes verdeutlichen. 
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Abbildung 1: Ablauf Gewässerentwicklungsplanung  
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2. Grundlagenerhebung 
 
2.1 Lage  
 
Die untersuchten Gewässer Mühlbach, Ottengraben, Wuhrgraben, Marbengraben sowie 
der Sichengraben fließen im Bereich der Gemarkungen Behla, Sumpfohren, Hüfingen 
und Pfohren. Diese gehören zu den Städten Hüfingen bzw. Donaueschingen im südlichen 
Bereich des Schwarzwald - Baar - Kreises. 
 
Die Quellbereiche liegen auf ca. 750 bzw. 720 m NN, der Mündungsbereich südlich des 
Ortskerns von Pfohren liegt auf ca. 670 m NN. Das maximale mittlere Gefälle beträgt 1,1 
%. Die untersuchte Gesamtlänge beträgt etwas mehr als 13 Kilometer, die Größe des 
Einzugsgebiets liegt bei ca. 1500 ha. Der Verlauf der Untersuchungsstrecke zwischen 
Quellbereichen und der Mündung in die Donau ist der untenstehenden Graphik zu 
entnehmen. 
 

 
Abbildung 2: Untersuchte Gewässer der vorliegenden Arbeit  
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2.2 Naturraum 

 
Naturräumlich gesehen gehört das Untersuchungsgebiet zur Haupteinheit der Neckar - 
und Tauber - Gäuplatten (12), deren Untereinheit die Baarhochmulde (121) sich wiederum 
im untersuchten Bereich in die Riedbaar und das südliche Baar – Albvorland gliedert.  
 
Kennzeichen der Einheit 121 ist die vergleichsweise hohe durchschnittliche Meereshöhe 
zwischen 700 und 900 m und eine geringe Reliefenergie. Das Klima ist, aufgrund der 
Höhe und der Muldenlage zwischen Schwarzwald und Hochalb, gekennzeichnet durch 
extrem niedrige Wintertemperaturen und somit als kontinental einzustufen. 
 
Trotz der klimatischen Ungunst der Baar ist dieser Naturraum relativ waldarm. Die vielen 
ebenen Flächen und die fruchtbaren Böden sorgten für eine frühe Besiedlung, Rodung 
und Bewirtschaftung der Hochmulde. 
 
2.3 Geologie / Geomorphologie / Boden 
 
Der südliche der drei Quellläufe des Mühlbachs entspringt in den Opalinustonen des 
Doggers, die sich zu tonreichen, schweren, nasskalten Böden entwickeln und zu 
Hangrutschungen neigen. [UNIVERSITÄT MANNHEIM 1996] 
 
Bis Sumpfohren durchfließt der Mühlbach und seine zwei weitere Quellläufe die Stufen 
des Lias, sowohl die oberen und mittleren als auch vor allem die unteren Liasschichten 
(Optusus Tone). Letztgenannte bilden ebenfalls schwere, feuchtere und kältere Böden. Im 
Gegensatz hierzu sind die Böden des mittleren und oberen Lias fruchtbare und warme 
Böden, die sich zur Ackernutzung eigenen, wie auch der Blick in die Landschaft bei Behla 
zeigt. [UNIVERSITÄT MANNHEIM 1996] 
 
Ab Sumpfohren fließt der ab dort in Otten- und Wuhrgraben umbenannte Mühlbach, 
ebenso wie der gesamte Sichengraben in den Ablagerungen des Quartärs, den sog. 
jüngsten Anschwemmungen. Die darauf entstandenen fruchtbaren Auegley - 
Braunböden sind in der Regel drainiert und entsprechend intensiv genutzt. [UNIVERSITÄT 

MANNHEIM 1996] 
 
Die Geomorphologie des Untersuchungsraums ist eng verknüpft mit der Absenkung des 
Oberrheingrabens und einer Hebung im Bereich der heutigen Riedbaar. Dadurch wurden 
die Schichten des anstehenden Gesteins schräg gestellt, später folgte ein Grabenbruch, 
der mit ein Grund für die leichte Senkung der Riedbaar war. Hinzu kommen salinare 
Lösungserscheinungen im Untergrund der Riedbaar, die die Ausbildung der 
charakteristischen Wanne ermöglichten. [ADAM, NAUMANN & SIEGMUND 1997] 
 
Hinzu kommen (jedoch teilweise ungeklärte) Vergletscherungen und Aufstauungen in den 
Warmzeiten während des Quartärs, welche zur weiteren Prägung der Morphologie der 
Riedbaar führten [ADAM, NAUMANN & SIEGMUND 1997]. 
 
2.4 Klima 
 
Der Landschaftsplan des Gemeindeverwaltungsverbands Donaueschingen / Hüfingen / 
Bräunlingen und die Biotopvernetzungsplanung Hüfingen umschreiben das Gebiet mit 
folgenden Klimadaten. 
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Die mittlere Jahrestemperatur beträgt 6 bis 7 °C, die mittlere Frosthäufigkeit liegt bei 160 
Tagen. Bemerkenswert sind außerdem eine hohe Spätfrostgefährdung und die Tatsache, 
dass in Bodennähe kein Monat frostfrei ist. Die Sommertemperaturen der Baar liegen 
jedoch oft bei 30° C oder darüber. 
 
Die Nebelhäufigkeit in den Tallagen der Donau beträgt 50 bis 70 Tage, im Rest des 
Untersuchungsraumes 30 bis 50 Tage. Die Lage der Baarhochmulde im Lee und somit im 
Regenschatten des Schwarzwaldhauptkammes führt zu den vergleichsweise niedrigen 
mittleren Jahresniederschlägen von ca. 800 mm.  
 
Bedingt durch die erstaunliche Meereshöhe und die damit verbundenen niedrigen 
Durchschnittstemperaturen in Kombination mit den geringen Niederschlägen ist das 
Klima des Untersuchungsraumes kontinental zu charakterisieren.  
 
2.5 Hydrologische Grundlagen und Gewässergüte  
 
Trotz der starken anthropogenen Überformung der Landschaft und der Gewässer weist 
vor allem die Riedbaar eine hohe Gewässerdichte auf. Hinzu kommen zahlreiche 
Karstquellen westlich des Untersuchungsgebiets. Die Entwässerung der gesamten 
Hochfläche erfolgt Richtung Osten durch die 'Geisinger Pforte'. [ADAM, NAUMANN & 
SIEGMUND 1997] 
 
Aufgrund der geringen Größe des Einzugsgebiets sind keine Pegelmessstellen in den 
untersuchten Gewässern vorhanden.  
 
In der Gewässergüteuntersuchung Baden – Württemberg werden ebenfalls keine 
Probenentnahmepunkte ausgewiesen. Gleichwohl scheint in der Übersichtskarte der 
genannten Untersuchung der Wuhr- bzw. Marbengraben mit der Gewässergüteklasse I – 
II (gering belastet) eingezeichnet. 
 
Die Durchführung von Schnelltests über die chemische Zusammensetzung des Wassers 
im Bereich des Marbengrabens in Donaueschingen - Pfohren ergaben ebenfalls keine 
extrem schlechten bzw. auffälligen Ergebnisse.  
 
Bei den Geländebegehungen wurden jedoch immer wieder starke Schaumentwicklungen 
im Gewässer angetroffen, die auf entsprechende organische Belastungen hinweisen. 
Immer dann, wenn aufgrund von umgefallenen Bäumen, abgebrochenen Ästen oder 
anderen Hindernissen die Strömung reduziert ist, konnten sich diese Schaumteppiche 
bilden. 
 
Sehr offenkundige Probleme mit der Gewässergüte ergaben sich im nördlichen Quelllauf 
des Mühlbachs unterhalb von Behla, sowie im Ottengraben im Bereich des 
Aussiedlerhofes am Schloßbuck. Im ersten Fall scheint ein Fehlanschluss für schleimige 
Ablagerungen, lange Algenfäden und Hygieneartikel im Bachbett zu sorgen.  
 
Die Belastungen im Bereich Ottengraben am Durchlass der B 31 rührt wohl von einem 
Hofanschluss her, in den auch der Ablauf einer Halle mündet, in der regelmäßig 
Biertreber gelagert und anschließend abgespritzt wird. Vom Betreiber der Halle wurde 
zwischenzeitlich zugesichert, dass dieser Ablauf demnächst an die öffentliche 
Abwasserkanalisation angeschlossen wird. Danach wird zu prüfen sein, ob eine 
Besserung eintritt. 
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Abbildung 3: Algenfäden im Bach unterhalb von Behla 

 
Ebenfalls offensichtlich Probleme mit der Gewässergüte bereitet der Rückstau des 
Mühlbachs in der Ortsmitte von Sumpfohren. Durch die fehlenden Turbulenzen bilden 
sich übermäßige Sohlverschlammungen und ein starkes Braunalgenwachstum. In der 
Folge entstehen starke Sauerstoffschwankungen, wobei vor allem die sauerstoffarmen 
Zeitabschnitte potentiellen Fischen enorme Probleme bereiten. 
 
Gleiches gilt für jene Abschnitte der Gewässer, die bis an die Ufer oder Mittelwasserlinie 
gemäht werden und dadurch eine Beschattung fehlt. Grünalgenwachstum und niedrige 
Sauerstoffwerte im Sommer sind die Folge. 
 
2.6 Vegetation 
 
2.6.1 Heutige potentielle natürliche Vegetation entlang des Brändbaches  
 
Die heutige potentielle natürliche Vegetation (HPNV) ist die gedanklich konstruierte 
Pflanzengesellschaft eines Standortes unter Berücksichtigung der aktuellen 
Standorteigenschaften, welche sich nach dem Verzicht des menschlichen Einflusses 
einstellen würde. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass es sich bei dieser gedachten 
Vegetationsausprägung um die ideale (d.h. höchstentwickelte) Vegetation unter den zum 
Zeitpunkt ihrer Konstruktion herrschenden Standortbedingungen handelt; 
Sukzessionsstadien werden ausgeschlossen.  
 
Vor allem an den anthropogen stark veränderten Fließgewässern und ihren oft 
landwirtschaftlich nutzbar gemachten Auen, erscheint es sinnvoller, das aktuelle (noch 
verbliebene) Potential des Standorts und weniger seine frühere Ausprägung zu 
berücksichtigen. Grundwasserabsenkungen und andere Veränderungen im 
Wasserhaushalt können in der Regel nicht rückgängig gemacht werden. 
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Die HPNV unterscheidet also zwischen irreversiblen und reversiblen anthropogenen 
Standortveränderungen, wobei erstere in die aktuellen Standorteigenschaften einfließen, 
zweitere durch das schlagartige Aufhören des menschlichen Einflusses wie z. B. Mahd, 
Düngung etc. berücksichtigt werden. 
 
Die heutige potentielle natürliche Vegetation entlang der Fließgewässer des 
Untersuchungsraumes wäre der Traubenkirschen - Erlen - Eschen - Wald (Pruno padi-
Fraxinetum).  
 
Die Baumschicht dieser Gesellschaft setzt sich aus den namensgebenden Schwarz-Erle 
(Alnus glutinosa) und der Esche (Fraxinus excelsior) zusammen, begleitend erscheinen 
die Flatterulme (Ulmus laevis), Stiel-Eiche (Quercus robur), Winterlinde (Tilia cordata) und 
Hainbuche (Capinus betulus). 
 
Strauchartige Begleitarten dieser Gesellschaft sind der Schwarzer Holunder (Sambucus 
nigra), Hasel (Corylus avellana), Pfaffenhütchen (Euonymus europea) sowie die Rote 
Heckenkirsche (Lonicera xylosteum). 
 
Diese Gesellschaft vermittelt zwischen dem nasseren Erlen - Bruchwald und dem 
feuchten Eichen - Hainbuchenwald. Ersterer ist aufgrund der oft durchgeführten 
Grundwasserabsenkung, zweiterer durch Bodenmelioration und landwirtschaftliche 
Nutzung der Flächen in Mitteleuropa nur noch sehr selten anzutreffen. Die entsprechende 
Pionierwaldgesellschaft der durch Überflutung und häufige Substratumlagerung 
geprägten Uferstandorte für diesen Standort ist der Silberweiden - Auwald (Salicetum 
albae) mit der namensgebenden Silberweide (Salix alba), Bruchweide (Salix fragilis), 
Purpurweide (Salix purpurea) und der Mandelweide (Salix triandra). 
 
2.6.2 Heutige Vegetation / Nutzungsstrukturen 
 
Die heutige Vegetation entlang der untersuchten Gewässer ist geprägt von überwiegend 
intensiv genutztem, drainiertem Grünland. Fettwiesen (Arrhenatherion – Gesellschaften) 
sowie vier- bis fünfschürige Mähweiden (Taraxacum - Lolium - Gesellschaften) machen 
den Hauptanteil dieser Nutzungsart aus. Sehr selten und im Vergleich kleinflächig wurde 
auf die Aufschüttung der alten Grabensysteme und das Verlegen von Drainageleitungen 
verzichtet. In diesen Bereichen konnten sich Seggen- und Binsenreiche Nass- und 
Feuchtwiesen halten.  
 
Röhrichtbestände und Riede sind in den Unterlaufbereichen höchstens in schmalen 
Streifen entlang der Mittelwasserlinie zu finden. In den Oberläufen sind zwei flächige 
Bestände, kurz vor Sumpfohren bzw. nach dem Behlaer Weiher mit Röhricht vorhanden. 
 
In allen Abschnitten der untersuchten Gewässer anzutreffen sind Ackernutzungen, in 
manchen Fällen leider ohne ausreichenden Grünlandstreifen. Sehr selten grenzen an die 
Fließgewässer waldbaulich genutzte Bereiche an, in dem einzigen vorkommenden Fall 
handelt es sich um einen Fichtenforst nördlich des Wuhrgrabens. Hinzu kommen 
Nadelholzbestände im Umfeld der Stillgewässer, wie dem Behlaer Weiher und dem 
Biotopkomplex östlich des Weihers. 
 
Ein völlig ungenutzter Gewässerrandstreifen von ca. 7 bis 10 m Breite wird seit ca. 1-2 
Jahren nördlich von Sumpfohren eingehalten. Ansonsten sind ungenutzte Saumstreifen 
zwischen 0,5 und 3 m Breite das Maximale, was die Landnutzer den Gewässern 
zubilligen. Viele Landwirte mähen diese jedoch spätestens im Herbst bis ins fließende 
Wasser hinein. 
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Sonderstandorte, wie beispielsweise die Mülldeponie Hüfingen oder die Kiesabbaustätte 
Riedsee beeinflussen die Gewässer des Untersuchungsbereichs sowohl positiv als auch 
negativ. Die positiven Folgen ergeben sich durch größere Brachflächen am Rand der 
Standorte, die negativen zumeist aus der Festlegung des Gewässerufers durch Wege im 
unmittelbaren Gewässerbereich und bei der Deponie vor allem durch den Eintrag von 
Müll in die Fließgewässer. 
 
Innerorts von Sumpfohren bzw. am Ortsrand von Pfohren sind die Nutzungen ebenfalls 
sowohl positiv als auch negativ zu bewerten. Positiv, weil auf einem Teilstück die 
Bebauung samt ihrer negativen Ufernutzungen, wie beispielsweise 
Grünschnittablagerungen, nur südlich des Gewässers angrenzen. Äußerst negativ 
hingegen ist die ca. 150 m lange Verrohrung des Baches und der davor liegende Aufstau 
mit einer ebenso langen Rückstaustrecke, der das Fließgewässer nahezu zu einem 
Stillgewässer werden lässt. 
 
Die Kreuzungspunkte der untersuchten Gewässer mit der B 31, anderen Straßen und der 
Bahntrasse führen zu mehr oder minder starken Verbaumaßnahmen und der ständigen 
Gefahr von Stoffeinträgen. Etwas weniger beeinflussend sind dagegen Wege in 
Gewässernähe einzustufen. Sie begleiten die Untersuchungsgewässer jedoch auf langen 
Strecken und schränken die eigendynamische Entwicklung der Fließgewässer 
entsprechend stark ein. 
 
Standortgerechte Gehölze entlang der Gewässer sind selten. Einzelne, jedoch 
überwiegend alte und landschaftsprägende Weiden sind an allen Abschnitten 
anzutreffen. Längere Pappelbestände in Einzelreihe nördlich von Sumpfohren sowie kurz 
vor der Bahnunterführung im Mündungsbereich sind nach und nach abgängig.  
 
Am Mühlbachoberlauf, sowie im mittleren Bereich des Sichengrabens wurden im 
Rahmen der Melioration der landwirtschaftlichen Standorte, der Begradigung und 
Eintiefung der Gewässer Weidenfaschinen zur Böschungsfußsicherung beider Ufer 
eingebracht. Diese sind (glücklicherweise) oft jedoch nur an einem Ufer angewachsen. In 
den Bereichen, in denen sie an beiden Ufern angewachsen sind, entstand eine Art 
'Grünverrohrung'. Abschnittsweise beginnt der Bach jedoch bereits diesen Verbau 
aufgrund der geringen Breite des Bachbettes zu hinterfließen und hinterspülen. 
 
Die genaue Abgrenzung der verschiedenen Nutzungen und sowie die vorhandenen 
Gehölze sind den Bestandsplänen 8.3 zu entnehmen. 
 
2.7 Fauna 
 
Fischereibiologisch sind die untersuchten Gewässer der Äschenregion zu zuordnen. Ihre 
namensgebende Fischart ist die Äsche, die hauptsächlich von Gründling, Nase und Döbel 
begleitet wird. Im Mittellauf ebenfalls zu erwarten wären Elritze und Groppe, die 
eigentlich der Forellenregion zugeordnet sind. Die augenblickliche Ausbildung der 
Gewässer spricht jedoch gegen ihr Vorkommen. 
 
Bei den Geländeerhebungen gesichtet wurde lediglich ein Karpfen, kurz vor der Mündung 
in die Donau. Konkrete Ergebnisse von Elektrobefischungen liegen leider für die 
untersuchten Gewässer nicht vor.  
 
Eine fischereiliche Nutzung der untersuchten Gewässer findet derzeit nicht statt. 
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Bei stichprobenartigem Absuchen des Sohlsubstrates nach Kleinlebewesen ergaben sich 
geringe Dichten vergleichsweise anspruchsloser Familienvertreter. 
 
Vor allem die Riedbaar ist Lebens- oder Durchzugsraum für mittlerweile selten 
gewordene Arten der Avifauna. So brüten beispielsweise zahlreiche Rotmilanpaare in den 
genannten Balsampappeln. Die verbliebenen Riedbestände der Baar sowie die 
Feuchtbereichen des Grünlands ziehen z.B. Braunkehlchen, Schwarzstorch, Kiebitz und 
Brachvogel an. 
 
Hinzu kommen Arten wie Graureiher und Kormoran, die leider aufgrund der hartnäckigen 
Vorurteile bei Landwirten und Fischern, zu den weniger gern gesehene Arten zählen. 
 
2.8 Gesetzliche Grundlagen und Vorgaben anderer Planungen 
 
2.8.1 EU - Wasserrahmenrichtlinie  
 
Im Oktober 2000 wurde die Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates zur Schaffung eines Ordnungsrahmens für Maßnahmen der Gemeinschaft im 
Bereich der Wasserpolitik erlassen. Dieser Erlass ist inzwischen besser bekannt unter 
dem Namen 'Europäische Wasserrahmenrichtlinie (kurz: EU-WRRL) und hat auch für den 
Gewässerschutz in Deutschland Konsequenzen. 
 
Zum Schutz von Binnenoberflächengewässern, Küstengewässern und des Grundwassers 
formuliert die EU-WRRL folgende Hauptziele: 
 

• Schutz und Verbesserung von Oberflächengewässern 
• Vermeidung bzw. Reduzierung der Gewässerverschmutzung  
• Erhaltung und Wiederherstellung eines den natürlichen Verhältnissen 

nahekommenden Bestandes von Wasserpflanzen, Gewässerkleinlebewesen und 
Fischen 

• Erhalt und Verbesserung von Wasserhaushalt, Durchgängigkeit und Morphologie 
 

• Schutz und Verbesserung des Grundwassers 
• Vermeidung und Reduzierung der Grundwasserverschmutzung 
• Förderung einer nachhaltigen Nutzung der Wasserressourcen 

 
• die Vermeidung einer weiteren Verschlechterung sowie Schutz und Verbesserung 

des Zustands der aquatischen Ökosysteme und der direkt von ihnen abhängigen 
Landökosysteme und Feuchtgebiete im Hinblick auf ihren Wasserhaushalt 

 
• ein Beitrag zur Minderung der Auswirkungen von Überschwemmungen und 

Dürren 
 
Dabei legt die EU-WRRL Wert auf die Beachtung der hydrologischen Bedingungen und 
fordert die Bewirtschaftung und Beachtung sog. Flussgebiete und nicht länger der 
Verwaltungs- und Staatsgrenzen. Beurteilt werden soll der Gewässerzustand laut 
Richtlinie nicht nur mehr über die chemische und physikalische Parameter, sondern vor 
allem über die Gewässerökologie, vorrangig die Gewässerfauna und -flora. 
 
Zur Erreichung des geforderten guten Gewässerzustandes sind Maßnahmen- und 
Bewirtschaftungspläne zu erstellen, sowie die Vorschriften der Richtlinie bis Ende 2003 in 
nationales Recht (Bund und Länder) umzusetzen. 
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Obwohl die biologischen Qualitätsstandards die sich aus dieser Richtlinie ergeben noch 
nicht klar definiert und rechtlich übernommen sind, zeichnet sich die Tendenz zur 
europaweiten naturnahen Gewässerentwicklung ab. Dem soll auch durch die vorliegende 
Arbeit Rechnung getragen werden. 
 
2.8.2 Wassergesetz Baden-Württemberg 
 
Mit der Novellierung des Wassergesetzes Baden - Württemberg vom 1.1.1996 wurde die 
naturnahe Gewässerentwicklung neu geregelt.  
 
Folgende Aussagen sind bezüglich Fliessgewässer und deren naturnaher Entwicklung 
enthalten: 
 
• § 3 a regelt die Grundsätze, wonach natürliche oder naturnahe Gewässer erhalten 

bleiben sollen und bei anderen Gewässern ein naturnaher Zustand anzustreben ist. 
Ebenso ist das natürliche Wasserrückhaltevermögen zu erhalten bzw. zu verbessern. 

• § 9 und 9 a treffen Aussagen über das Vorgehen, falls das Gewässer sein 
ursprüngliches Bett verlässt und seinen Lauf verändert. So ist eine Wiederherstellung 
des ursprünglichen Zustandes nur vorgesehen, wenn sich das Gewässer innerhalb 
bebauter Bereiche oder genehmigter Bauplanungen befindet, die Eigentümer der 
Grundstücke eine nicht beabsichtigte Härte treffen würde oder das Wohl der 
Allgemeinheit dagegen sprechen würde. Die Wiederherstellung bedarf der Zulassung 
durch die Wasserbehörde. 

• nach § 68 a sind die Träger der Unterhaltungslast des Gewässers bei nicht naturnah 
ausgebauten Fliessgewässern in einem angemessenen Zeitraum die Voraussetzungen 
für eine naturnahe Entwicklung zu schaffen. Hierzu sind Gewässerentwicklungspläne 
aufzustellen 

• nach § 68 b sind zur Erhaltung und Verbesserung der ökologischen Funktionen des 
Gewässers beidseits der Ufer Gewässerrandstreifen im Außenbereich in einer Breite 
von 10 m und im Innenbereich (innerhalb zusammenhängender Siedlungsbereiche) in 
der Breite von mindestens 5 m auszuweisen. Innerhalb dieser Streifen sind Bäume und 
Sträucher zu erhalten, Äcker in Grünland umzuwandeln und gewisse Handlungen wie 
z. B. der Umgang mit wassergefährdenden Stoffen und die Errichtung baulicher und 
sonstiger Anlagen verboten. Für Bewirtschaftungsbeschränkungen auf 
landwirtschaftlich genutzten Flächen im Gewässerrandstreifen sind vom Land nach 
Maßgabe des Staatshaushaltsplanes Ausgleichsleistungen vorgesehen.  

 
2.8.3 Regionalplan und Landschaftsrahmenplan Schwarzwald - Baar - Heuberg  
 
Der Regionalplan Schwarzwald-Baar-Heuberg von 1999 macht in Kapitel 3. Regionale 
Freiraumstruktur, Vorgaben zur Wasserwirtschaft. Folgende Aussagen sind für die 
Gewässerentwicklungsplanung von Bedeutung: 
• Begradigte Flussabschnitte sind, soweit möglich, wieder zu renaturieren. 

Wasserbauliche Maßnahmen zur Abflussbeschleunigung sind zu unterlassen, um den 
Wasserabfluss zu verringern und damit die Retentionsleistung zu erhöhen.  

• Gewässerschutzstreifen sind zu erhalten bzw. neu anzulegen, um die Artenvielfalt zu 
erhöhen. Ein regionales Biotopverbundsystem ist zu schaffen um die Gewässer vor 
Stoffeinträgen zu schützen. Der Erwerb von Gewässerschutzstreifen durch die 
öffentliche Hand sollte daher für alle Fliessgewässer der Region angestrebt werden. 

• Die noch vorhandenen natürlichen Überschwemmungsgebiete sind in ihrem 
derzeitigen Umfang zu erhalten und vor solchen Nutzungen zu schützen, die ihre 
Retentionsfähigkeit vermindern. Eine weitere Überbauung von 
Überschwemmungsflächen ist nicht mehr vertretbar. 
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Der Landschaftsrahmenplan Schwarzwald - Baar - Heuberg von 1983 entstand zu einem 
Zeitpunkt, als der Gewässerschutz und die naturnahe Gewässerentwicklung noch keinen 
so hohen Stellenwert hatte. Trotzdem geht folgende Aussage in eine vergleichbare 
Richtung: 
 
• wasserbauliche Maßnahmen und andere Baumaßnahmen an Fließgewässern sollen so 

erfolgen, dass Uferbereiche naturnah erhalten bzw. entsprechend bepflanzt werden 
und die Talauen ihre Funktion als Retentionsräume für den Hochwasserschutz weiter 
erfüllen können. 

 
2.8.4 Landschaftsplan Gemeindeverwaltungsverband Donaueschingen / Hüfingen / 

Bräunlingen 
 
Der Landschaftsplan des Gemeindeverwaltungsverbands Donaueschingen, Hüfingen und 
Bräunlingen aus dem Jahr 1991 fordert in seinem allgemeinen Maßnahmenteil die 
Sicherung wertvoller Galeriewaldrestbestände entlang der Fließgewässer ebenso wie der 
Erhalt der verbliebenen Feuchtstandorte in den Auebereichen. 
 
Konkret fordert der Landschaftsplan die Sicherung des Behlaer Weihers als Brut- und 
Laichplatz, den Verzicht weiterer Bebauung nördlich des Mühlbaches in Sumpfohren 
sowie die Renaturierung des Baches im Ortsbereich. 
 
Zur Unterschutzstellung vorgeschlagen werden die Nasswiesenreste südlich der 
Mülldeponie. 
 
2.8.5 Naturschutzrechtlich ausgewiesene Bereiche 
 
Die geschützten Biotope nach § 24 a Naturschutzgesetz Baden - Württemberg im 
Untersuchungsgebiet werden derzeit digitalisiert, liegen aber noch nicht komplett vor. 
Aus diesem Grund wurden die Biotopabgrenzungen der vorläufigen Fassung der 
Kartierung ins GIS bzw. in den Übersichtsplan 8.1.2 übernommen. Dabei handelt es sich 
überwiegend um Röhrichtbestände und kleine Nasswiesenfragmente. Ebenso wurden 
Verlandungsbereiche in den Riedwiesen und Feldgehölze im Bereich der Mülldeponie 
erfasst.  
 
Ebenso als § 24 a Biotop erfasst wurden der Behlaer Weiher und der Biotopkomplex 
östlich des Weihers im Quellbereich des Sichengrabens. Unmittelbar als naturnaher 
Bachabschnitt wurde der mit Weidenfaschinen gesicherte Bereich oberhalb Sumpfohrens 
eingestuft. 
 
Als flächenhaftes Naturdenkmal, jedoch außerhalb des Untersuchungsgebiets, liegt das 
FND ‘Ried unter Strangen' auf Gemarkung Neudingen.  
 
Als Vogelschutzgebiet im Rahmen von Natura 2000 – BSG - Besondere Schutzgebiete 
nach der Vogelschutzrichtlinie ausgewiesen ist weiterhin die Donau ('Donautal auf der 
Baar'). Östlich von Pfohren schließt sich das FFH – Gebiet 'Unterhölzer Wald' (ebenfalls 
Natura 2000- Flora-Fauna-Habitat Schutzgebiet) an.  
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2.8.6 Wasserschutzgebiete und Überschwemmungsgebiete 
 
Die Wasserschutzgebiete sowie die rechtlich festgelegten Überschwemmungsgebiete im 
Umfeld des Untersuchungsgebiets sind in Lage und Ausdehnung im Übersichtsplan 8.1.1 
graphisch festgehalten. 
 
2.9 Historischer Gewässerverlauf 
 
Die Auswertung historischer Karten kann in der Regel einen guten Gesamtüberblick über 
den ehemaligen Charakter eines zu untersuchenden Fließgewässers liefern. Infolge 
menschlicher Eingriffe und dem technischen Ausbau ging dieser spezifische Charakter oft 
verloren. Bei einzelnen Abschnitten im Zuge eines Rückbaus in einen naturnäheren 
Zustand können historische Karten eventuell ebenfalls hilfreich sein. 
 
Selbst Fließgewässer, die im Zuge ihrer eigendynamischen Entwicklung einen relativen 
Stabilitätszustand erreicht haben und nicht mehr so stark von Erosion oder 
Sedimentation geprägt sind, sind bis zu einem gewissen Grad immer noch 
Veränderungen unterworfen. Vor allem aber die einschneidenden und oft nicht mehr 
veränderbaren menschlichen Eingriffe wie z. B. Grundwasserabsenkungen, 
Trinkwassergewinnung, Wiedereinleitungen an anderer Stelle, Versiegelung oder 
Bebauung von Überschwemmungsräumen lassen in der Regel die Festlegung des 
historischen Zustandes als Leitbild nicht zu.  
 
Der Vergleich mit der sog. Schmitt'schen Karte aus dem Jahr 1797, die das erste 
kartographisches Gesamtwerk von Südwestdeutschland darstellt, macht bei aller 
Ungenauigkeit dieser Aufnahme den ehemaligen Charakter der Fliessgewässer im 
Untersuchungsgebiet deutlich.  
 
Die vielzähligen Windungen sind größtenteils verschwunden, die Lauflänge der Gewässer 
erscheint im Vergleich zu damals stark verkürzt. Teilweise wurden die Gewässer völlig 
verlegt, wie beispielsweise der Unterlauf des Sichengrabens oder ein Teil des 
Wuhrgrabens. 
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Abbildung 4: Auszug Schmitt'sche Karte von 1797 (Untersuchungsgewässer und Donau zur besseren 
Sichtbarkeit nachgezeichnet) 

 
Wesentlich näher am heutigen Verlauf der Gewässer zeigen sich die sogenannten 
Gemarkungsatlanten von Behla, Sumpfohren, Hüfingen und Pfohren aus der Zeit 
zwischen 1879 und 1889. Die erste wirklich flächendeckende Aufnahme des gesamten 
Landes als erste Katastervermessung des Großherzogtums Baden liegt in Form dieser 
Gemarkungsatlanten beim Staatlichen Vermessungsamt Villingen vor.  
 
Im Vergleich zu heute wird deutlich, dass ein vierter Quelllauf unterhalb von Behla 
vorhanden war. Ebenso bestand ein weiterer Seitengraben des Ottengrabens nördlich 
von Sumpfohren im Bereich 'Langwiesen' sowie östlich des Schloßbuck. 
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Verlegungen von Gewässern wurden am Graben nördlich der Mülldeponie 
vorgenommen. Dieser verlief früher etwa in der Mitte der noch verbliebenen Freifläche 
zwischen Deponie und Straße. In Pfohren verdeutlicht der Gemarkungsatlas die 
Verlegung des Marbengrabens im Bereich der heutigen Gewerbenutzung zur 
Flächengewinnung. 
 
Sehr offensichtlich sind die Veränderungen auch innerorts von Sumpfohren. Im Abschnitt 
der Erhebung von 1879 bis 1883 war der Bach noch nicht verdohlt, ob jedoch die Fläche 
im Bereich der heutigen Bushaltestelle damals jedoch schon befestigt war, geht aus der 
Vermessung nicht genau hervor. 
 
3. Leitbild 
 
3.1 Allgemeines zu Leitbildern in der Gewässerentwicklung 
 
Leitbilder sind grobe Zielvorstellungen und dienen als Instrumente zur Steuerung von 
langfristigen Entwicklungen. Sie sollen helfen die verfügbaren Mittel und Kräfte 
koordinierter, effektiver und auf Dauer sinnvoll einzusetzen und den Ansprüchen von 
Mensch und Natur besser gerecht zu werden. Leitbilder liefern aber auch den Maßstab 
für die Bewertung des Ist - Zustandes beispielsweise von Gewässern und ihrer Auen. 
 
Das Leitbild als potentiell natürlicher Zustand eines Gewässers und seiner Aue sollte sich 
am Entwicklungspotential unter den heutigen standörtlichen Gegebenheiten orientieren. 
Erhalt und Wiederherstellung der ökologischen Funktionsfähigkeit und der 
gewässerdynamischen Entwicklung vor dem Hintergrund der erfolgten reversiblen und 
irreversiblen anthropogenen Veränderungen kennzeichnen dieses funktionale Leitbild. 
Entsprechend orientieren sich die hier formulierten gewässertypbezogenen Leitbilder an 
den naturraumbedingten Voraussetzungen sowie in vertretbarem Umfang an den 
gegebenen Rahmenbedingungen räumlicher, gesellschaftlicher und ökonomischer Art. 
 
3.2 Leitbildbeschreibung für eine ökologische und gewässerdynamische Entwicklung 

des Mühlbaches / Marbengrabens / Sichengrabens 
 
3.2.1 Mühlbach zwischen Behla und Sumpfohren 
 
Im Bereich zwischen den Quellläufen und Sumpfohren verläuft der Mühlbach im Lias, der 
südliche und zugleich längste Lauf entspringt im Dogger. Entsprechend ist der Bach in 
diesem Bereich in die Kategorie der Hügel- und Berglandgewässer des Lias und Doggers 
einzustufen. 
 
Hieraus lassen sich folgende natürlichen Parameter ableiten. 
 
Längsprofil 
Das natürliche Längsprofil des Mühlbachs ist im Ober- und Mittellauf gestuft (in 
Abhängigkeit der Liasplatten) und entwickelt sich flach konkav gestreckt. 
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Relief (Tal- und Geländeform) 
Tal- und Geländeform des Mühlbaches wäre natürlicherweise ein Muldental, im Bereich 
der Stufen können auch Kerbtäler anzutreffen sein. 
 
 
 
 
 
 
 
Bachbett 
Ein natürlich ausgeprägtes oder naturnah zu erhaltendes Bachbett des Mühlbaches wäre 
kastenförmig angelegt. Steilwandige und teilweise auch überhängende Ufer sind 
charakteristisch.  
 
 
 
 
 
 
 
Sohle 
Natürlicherweise wäre die Sohle des Mühlbachs geprägt mit Schlick durchmischtem 
Grobmaterial. 
 
Die Sohle sollte eine mittlere Rauhigkeit aufweisen, bedingt durch das teilweise grobe 
Sediment und das Wurzelwerk des Weidensaums. Streckenweise sollten Stillen und 
Schnellen, also ruhig strömende und schnell fließende Abschnitte anzutreffen sein (sog. 
pool - riffle – Strukturen).  
 
 
 
 
 
 
 
 
Krümmungsgrad 
Der natürliche Krümmungsgrad des Mühlbaches sollte sich bis Sumpfohren von leicht 
gekrümmt bis gekrümmt entwickeln. Die Uferlinie wäre natürlicherweise glatt. 
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Gewässerumfeld / Gewässerbegleitende Vegetation 
Die anzustrebende bachbegleitende Vegetation entlang des Mühlbaches wären Vertreter 
des Traubenkirschen - Erlen - Eschen – Waldes mit Schwarzerle (Alnus glutinosa), Esche 
(Fraxinus excelsior), Flatterulme (Ulmus laevis), Traubenkirsche (Prunus padus), Hasel 
(Corylus avellana), Pfaffenhütchen (Euonymus europea), Schwarzem Holunder 
(Sambucus nigra) und Gewöhnlicher Heckenkirsche (Lonicera xylosteum). Ebenso 
naturnah und hochwertig einzuschätzen wären Vertreter des Silberweiden – Auwalds, wie 
beispielsweise Silberweide (Salix alba), Bruchweide (Salix fragilis), Purpurweide (Salix 
purpurea) und der Mandelweide (Salix triandra). 
 
3.2.2 Ottengraben, Wuhrgraben, Marbengraben und Sichengraben  
 
Im Bereich zwischen Sumpfohren und der Mündung in die Donau, sowie im Bereich des 
gesamten Sichengrabens sind die jüngsten, auch holozäne Anschwemmungen 
entscheidend für die Merkmale einer natürlichen Ausprägung der Gewässer. 
Entsprechend sind die Untersuchungsgewässer dort als Flachlandgewässer der jüngsten 
Anschwemmungen einzustufen. 
 
Hieraus lassen sich folgende natürlichen Parameter ableiten. 
 
Längsprofil 
Das natürliche Längsprofil ist sehr flach gestreckt (0,05 bis 0,2 %). 
 
 
 
 
 
 
 
Relief (Tal- und Geländeform) 
Die Bäche dieser geologischen Formation sind natürlicherweise nur wenig in die Ebene 
eingetieft. 
 
 
 
 
 
 
 
Bachbett 
Ein natürlich ausgeprägtes oder naturnah zu erhaltendes Bachbett der genannten 
Gewässer u- bis kastenförmig angelegt.  
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Sohle 
Natürlicherweise wäre die Sohle des Gewässer in den jüngsten Anschwemmungen 
sandig bis kiesig ausgebildet. Die Sohle zeichnet sich natürlicherweise durch eine geringe 
Rauhigkeit und vergleichsweise Strukturarmut aus. Größere Tiefrinnen finden sich 
lediglich in den Außenkurven. 
 
 
 
 
 
 
 
Krümmungsgrad 
Der natürliche Krümmungsgrad der Flachlandgewässer zwischen Sumpfohren und der 
Mündung in die Donau wäre gekrümmt bis stark gekrümmt. Die Uferlinie wäre 
natürlicherweise glatt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gewässerumfeld / Gewässerbegleitende Vegetation 
Die anzustrebende bachbegleitende Vegetation entlang des Mühlbaches wären Vertreter 
des Traubenkirschen - Erlen - Eschen – Waldes mit Schwarzerle (Alnus glutinosa), Esche 
(Fraxinus excelsior), Flatterulme (Ulmus laevis), Traubenkirsche (Prunus padus), Hasel 
(Corylus avellana), Pfaffenhütchen (Euonymus europea), Schwarzem Holunder 
(Sambucus nigra) und Gewöhnlicher Heckenkirsche (Lonicera xylosteum). Ebenso 
naturnah und hochwertig einzuschätzen wären Vertreter des Silberweiden – Auwalds, wie 
beispielsweise Silberweide (Salix alba), Bruchweide (Salix fragilis), Purpurweide (Salix 
purpurea) und der Mandelweide (Salix triandra). 
 
3.3 Naturnahe Referenzgewässerabschnitte 
 
In Verbindung mit der Leitbildformulierung und der nachfolgenden Bewertung eines 
Fließgewässers versucht man aus ökologischer und morphologischer Sicht auch heute 
noch optimal ausgebildete Referenzgewässerabschnitte zu finden. Diese sollten in einem 
mehr oder minder natürlichen, nicht oder kaum anthropogen beeinflussten Zustand sein 
und als Einschätzungshilfe bei der Bewertung des morphologischen Zustands eines 
Fließgewässers dienen.  
 
Nicht jedes Gewässer besitzt heute noch Abschnitte, die so natürlich ausgeprägt sind, 
dass man sie als Bewertungsmaßstab heranziehen könnte. Dies war leider für die 
untersuchten Gewässer der Fall. Leider waren im vergleichbaren Raum ebenfalls keine 
naturnahen Bachabschnitte in Offenlandbereichen zu finden . 
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4. Gewässerstruktur und daraus ableitbare Defizite 
 
4.1 Gewässerstrukturgütekartierung (nach LAWA bundeseinheitlich) 
 
Die Bewertung der Gewässer erfolgte anhand eines Verfahrens, das im Auftrag der 
Länderarbeitsgemeinschaft Wasser 1998 entwickelt wurde. Dieses Verfahren ist für kleine 
und mittelgroße Gewässer konzipiert und soll zukünftig möglichst bundeseinheitlich 
angewandt werden. Basierend auf einer Bewertung des Landes Rheinland - Pfalz, 
beinhaltet es zwei parallele Verfahren, die Bewertung nach einem Indexsystem, sowie die 
Bewertung anhand sog. funktionaler Einheiten. 
 
Inhalt und grober Ablauf des Bewertungsverfahrens soll die nachfolgende Abbildung 
verdeutlichen. Maßstab der Bewertung ist der heutige potentielle natürliche 
Gewässerzustand (hpnG), d.h. ein möglichst naturnaher Zustand unter Berücksichtung 
irreversibler Veränderungen. Von ihm werden naturraum- und gewässertypische 
Leitbilder (vgl. Kap. 3) abgeleitet. Die Bewertung erfolgt in einer siebenstufigen Skala 
analog zur biologischen Gewässergütekartierung in vorgegebenen 100 m 
Gewässerabschnitten.  
 
Bewertet wird neben der Morphologie des Gewässers auch die Nutzung und Ausprägung 
des Umfeldes. Da das Bewertungsverfahren für Gewässer ab einer von einem Meter 
Breite erstellt wurde, konnten die schmalen und gering wasserführenden Oberläufe nicht 
bewertet werden.  
 
Der Mühlbach wurde ab dem ersten Faschinenverbau im Gewann Rohrbachäcker bis zur 
Mündung in die Donau bewertet (insg. 5,9 km), der Sichengraben ab der 
Verbindungsstraße zu den Eichhöfen bis zu seiner Mündung in den Ottengraben 
(insgesamt 1,2 km). 
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Abbildung 5: Bewertungsverfahren der Strukturgüte von Fließgewässern nach LAWA 1998 
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Zusammengefasst ergaben sich folgende Bewertungsergebnisse der Gesamtstrukturgüte: 
 

GÜTE-
KLASSE 

BEDEUTUNG 

FARBIGE 

KARTENDAR-
STELLUNG 
(VGL. 8.2) 

 

GESAMT-
LÄNGE DER 

EINZELNEN 

GÜTE-
KLASSEN 

ANTEIL AN DER 

UNTERSUCHTEN 

GESAMTLÄNGE 

1 naturnahe Gewässerabschnitte dunkelblau 0 km 0 % 

2 
bedingt naturnahe 
Gewässerabschnitte 

hellblau 0 km 0 % 

3 
mäßig beeinträchtigte 
Gewässerabschnitte 

dunkelgrün 1,2 km 16,9 % 

4 
deutlich beeinträchtigte 
Gewässerabschnitte 

hellgrün 1,3 km 18,3 % 

5 
merklich geschädigte 
Gewässerabschnitte 

gelb 2,8 km 39,7 % 

6 
stark geschädigte 

Gewässerabschnitte 
orange 1,4 km 19,7 % 

7 
übermäßig geschädigte 
Gewässerabschnitte 

rot 0,4 km 5,6 % 

Tabelle 1: Bewertungsergebnisse nach LAWA – Verfahren 1998 (Stand: Januar 2003) 
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Abbildung 6: Diagramm Gesamtstrukturgüte (alle Bewertungsabschnitte zusammengefasst) 
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Güteklasse 7: übermäßig geschädigte Gewässerabschnitte

Güteklasse 1: naturnahe Gewässerabschnitte 

Güteklasse 2: bedingt naturnahe Gewässerabschnitte

Güteklasse 3: mäßig beeinträchtigte Gewässerabschnitte

Güteklasse 4: deutlich beeinträchtigte Gewässerabschnitte

Güteklasse 5: merklich geschädigte Gewässerabschnitte

Güteklasse 6: stark geschädigte Gewässerabschnitte

 
 

Abbildung 7: Bedeutung und Farbeinteilung Gesamtstrukturgüte 

 
Leider ist keiner der 71 bewerteten Gewässerabschnitte als naturnah oder bedingt 
naturnah (Güteklasse 1 und 2) einzustufen. Zwar machen Güteklasse 3 und 4 (mäßig bis 
deutlich beeinträchtigte Abschnitte) zusammen 35 % aus, stellt man dies jedoch der 
größten Fraktion, Güteklasse 5, also merklich geschädigt, die über 39 % ausmacht, 
gegenüber, wird die anthropogene Überformung der bewerteten Gewässer deutlich. 
 
Der Anteil stark bis übermäßig geschädigter Abschnitte (Güteklasse 6 und 7) beträgt 
zusammengenommen über 25 %. Hierzu gehören beispielsweise die verrohrten 
Abschnitte zu Beginn und im Ortskern von Sumpfohren, ebenso wie der stark verbaute 
Rückstaubereich im Ortskern.  
 
Betrachtet man den Sichengraben und den Mühlbach (der später Otten-, Wuhr und 
Marbengraben heißt) getrennt, fällt das deutlich schlechtere Abschneiden des 
ausgebauten Sichengrabens mit einem Anteil von fast 67 % der Güteklasse 6 (stark 
geschädigt) auf.  
 
Abbildung 4 zeigt die graphische Darstellung der zusammengefassten Ergebnisse der 
Gewässerstrukturgütekartierung aller bewerteten Abschnitte. Die Bewertungsergebnisse 
für die einzelnen Abschnitte sind den Karten 8.2 zu entnehmen. 
 
Betrachtet man die Gewässer Mühlbach / Marbengraben und Sichengraben getrennt, 
lässt sich der hohe Ausbaugrad des Sichengrabens und die daraus entstandene 
Strukturarmut des Gewässers ablesen. Die Tatsache, dass Güteklasse 1 bis 4 im 
Bewertungsbereich dieses Gewässers völlig fehlen, macht deutlich, dass sich das 
Gewässer in einem Stadium befindet, ich dem eigendnamische Entwicklung nur bedingt 
weiterhelfen kann.  
 
Verbesserungen am Sichengraben werden überwiegend nur mit vergleichsweise 
aufwändigen Maßnahmen möglich sein. 
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Abbildung 8: Diagramm Gesamtstrukturgüte Mühlbach bis Marbengraben 

 

0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

25,0%

66,7%

8,3%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

%
-A

n
te

il
 a

n
 d

e
r 

G
e

s
a

m
tl

ä
n

g
e

 d
e

s
 

B
e

w
e

rt
u

n
g

s
b

e
re

ic
h

s

1 2 3 4 5 6 7

Gesamtstrukturgüte

Strukturgütebewertung Sichengraben (nach LAWA) 

0,0 km 0,0 km0,0 km 0,0 km

0,3 km

0,8 km

0,1 km

Abbildung 9: Diagramm Gesamtstrukturgüte Sichengraben  
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4.2 Gewässerrandnutzung, Einleitungen, Infrastrukturelemente im näheren 

Umfeld des Gewässers und sonstige Beeinträchtigungen  
 
4.2.1 Gewässerrandnutzung 
 
Die verschiedenen Nutzungsarten im Gewässerumfeld der untersuchten Gewässer 
können den Bestandskarten in Kapitel 8.3 entnommen werden. Darin sind auch Zuflüsse, 
eventuelle Einleitungen und Infrastrukturelemente im Gewässernahbereich eingetragen, 
soweit sie im Gelände ersichtlich waren.  
 
Auf die aktuellen, dominanten Nutzungsarten wurde in Kapitel 2.6.2 bereits eingegangen. 
Auffällig stark ist der landwirtschaftliche Nutzungsdruck auf nahezu allen Flächen. 
Überwiegend kann sich entlang der Gewässer bestenfalls während der Vegetationszeit 
ein schmaler Pufferstreifen halten. In vielen Bereichen wird dieser jedoch spätestens im 
Herbst bis an die Wasseroberkante gemäht, um das Abflussprofil keinesfalls zu 
verkleinern und die Ansiedlung von Gehölzen zu verhindern.  
 
Wie an den meisten Gewässern, ist auch am Mühlbach die Umfeldnutzung innerhalb der 
bebauten Bereiche intensiver als außerorts. Neben den üblichen zahlreichen 
Koniferenpflanzungen, Grünschnitt- und Kleintierstreulagerplätzen sind leider auch privat 
erstellte Ufer- und Sohlverbauungen und kleinere Nebengebäude, wie Gewächs- und 
Hühnerhäuser am Gewässer anzutreffen. 
 
4.2.2 Ein- und Ausleitungen  
 
Die vorhandenen Seitengräben sowie zahlreichen Drainagesammlereinleitungen wurden, 
soweit sie ersichtlich waren, in die Bestandspläne aufgenommen. Die vorhandenen 
Lagepläne der Drainagen wurden ebenfalls in die Bestandskarten 8.3 übernommen. 
Inwieweit diese mit den wirklichen Gegebenheiten vor Ort übereinstimmen wird sich bei 
der Ausführungsplanung erweisen. 
 
Sporadisch negativ wirken sich die Einleitungen der Regenüberläufe der Ortsbereiche 
von Behla und Sumpfohren aus. Wenn die Niederschläge hoch sind und der 
Abwasserkanal das Wasseraufkommen nicht mehr verkraftet, gelangen kurzzeitig auch 
Fäkalien ins Gewässer, die später vor allem aufgrund der zurückbleibenden 
Hygieneartikel im Bachbett nachweisbar sind. Auf die Problematik eines zu vermutenden 
Fehlanschlusses in Behla wurde in Kapitel 2.5 bereits näher eingegangen.  
 
Eine stark rostgefärbte Wassereinleitung besteht nördlich des Gewerbebetriebes in 
Pfohren. Die Ursache kann jedoch durchaus auch natürlicher Art sein. Etwas 
unnatürlicher sieht die Rostverfärbung des Seitengrabens nördlich der Mülldeponie 
Hüfingen (westlich der Zufahrt zur Deponie) aus. Der Ursache dieser Verfärbung sollte 
nachgegangen werden. 
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Abbildung 10: Verfärbungen und Algenfäden in der Grabensohle westlich der Deponie 

 
Ausgesprochene Wassernutzungen zu Mühl-, Stromerzeugungs- oder sonstigen Zwecken 
sind an den untersuchten Gewässerläufen nicht vorhanden. Auch die Schmitt'sche Karte 
von 1797 weist am Mühlbach keine Mühle aus ! 
 
Lediglich im Ottengraben nördlich von Sumpfohren im Gewann Langwiesen sind die 
Reste eventuell eines alten Ausleitungswehres oder eines anderen Bauwerks zu 
vermuten. Da es jedoch inzwischen zusammengebrochen ist, sind seine negativen 
Auswirkungen zu vernachlässigen. 
 
4.2.3 Infrastrukturelemente im näheren Umfeld des Gewässers 
 
Infrastrukturelemente im Gewässerumfeld wie beispielsweise Straßen und Wege, 
Strommasten sowie die Kontrollschächte des Abwassersammlers unterhalb Behlas und 
nach Sumpfohren sind ebenfalls, soweit sie im Geländes ersichtlich waren, den 
Bestandskarten in 8.3 zu entnehmen. Zusätzlich wurde der Verlauf des 
Abwassersammlers zwischen Sumpfohren und Pfohren aus den Lageplänen digitalisiert 
und in die Bestandspläne übernommen.  
 
Zu entsprechend starken Fixierungen der Gewässerläufe, zum einen durch das Anlegen 
von tiefen Trapezprofilen sowie Ufer- und Sohlverbau haben vor allem Straßen, die 
Bahntrasse und zahlreiche hauptsächlich landwirtschaftlich genutzte Wege geführt. Sie 
führen bei der geplanten naturnahen Gewässerentwicklung zu vielen Zwangspunkten und 
unveränderbaren Tatsachen. Hinzu kommt beispielsweise auch die Trasse des 
Abwasserkanals in Gewässernähe, die eine naturnähere, gewundenere Laufentwicklung 
stark einschränkt.  
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4.3 Defizite und Konflikte 
 
4.3.1 Mangelnde Durchwanderbarkeit für Fische und Kleinstlebewesen  
 
Die Durchwanderbarkeit eines Gewässers ist für viele Arten der Fischfauna und der 
Kleinstlebewesen lebensnotwendig. Neben der Rückwanderung nach sogenannten 
Driftereignissen, wie Hochwasser, beanspruchen manche Arten oder deren 
Nachkommen einen speziellen Fließgewässerabschnitt während einer bestimmten 
Lebensphase. 
 
Einige Fischarten, wie beispielsweise Nasen und Elritzen, wandern, bei schlechter 
Strukturierung des Gewässerunterlaufs zum Ablaichen stromaufwärts. Sohlabstürze bis 
zu einer Höhe von ca. 20 cm können sie überwinden. Für andere Fischarten, die 
schlechtere Schwimmer sind, wie beispielsweise Groppen sind diese Höhen aus eigener 
Kraft nicht mehr zu überwinden. 
 
Die Arten des Makrozoobenthon (mit dem Auge sichtbare wirbellose Lebewesen des 
Gewässerbodens) sind, außer Schnecken, während ihrer Lebensphase im Wasser 
nicht in der Lage Abstürze zu überwinden. Sie sind also von geschiebelosen 
Sohlverbauungen und Abstürzen noch wesentlich stärker negativ beeinflusst, als die 
Fischfauna. 
 
Bezogen auf die Gesamtlänge der untersuchten Gewässer ist die Anzahl der Abstürze und 
geschiebelosen Verrohrungen vergleichsweise gering. Trotzdem ist eine durchgehende, 
hindernisfreie Sohle in den stark anthropogen beeinflussten Gewässern der Baar sehr 
wichtig und zugleich Grundvoraussetzung für eine verbesserte Besiedlung der 
Fließgewässer. 
 
Neben vielzähligen kurzen und einer sehr langen Betonverrohrung sind drei Abstürze in 
den Untersuchungsgewässern anzutreffen, die im Rahmen des Ausbaus eingebracht 
wurden. Ebenso sorgen diverse, in der Regel jedoch kurze, Sohlverbaustrecken mit 
betonierten Flussbausteinen für Defizite in der Durchwanderbarkeit. 
 
Eine völlige Barriere bildet die 150 m lange Verdohlung des Mühlbachs im Ortskern von 
Sumpfohren. Durch das Anstauen des Wassers am Beginn der zwei Rohre, entsteht ein 
Rückstau, der wiederum Fließverhalten, Strukturvielfalt (oder eher - armut) und vor allem 
die Wasserqualität (insbesondere den Sauerstoffgehalt) beeinträchtigt.  
 
Die Lage der Wanderungshindernisse sind den Bestandsplänen sowie den Konfliktplänen 
in 8.4 zu entnehmen. 
 
4.3.2 Tiefenerosion 
 
Das wohl ausgeprägteste Defizit in den untersuchten Gewässern ist die, durch die 
Laufverkürzung und seitliche Verbauung entstandene, Tiefenerosion. Obwohl die 
Gewässer der jüngsten Anschwemmungen natürlicherweise ein kastenförmiges Profil 
ausbilden, betragen die Höhenunterschiede zwischen Aue und Gewässersohle nicht 
selten zwei Meter und mehr. Noch stärker ausgeprägt ist die Tiefenerosion in den 
Trapezprofilabschnitten, beispielsweise des Sichengrabens. 
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Aufgrund der Fruchtbarkeit der Böden der Riedbaar, streben die Landnutzer möglichst 
gerade und gleichzeitig schmale Wasserläufe an. Der schnelle Wasserabzug in den 
tiefen Gräben wird von den Landwirten gerne gesehen. Die Nutzung bis an die 
Mittelwasserlinie oder Uferoberkante mit schweren Maschinen führt jedoch in der 
Folge zu weiteren Schädigungen der Uferstabilität.  
 
Langfristig gesehen entsteht so durch die Tiefen- und der daraus entstehenden 
Seitenerosion trotzdem ein Landverlust der landwirtschaftlichen Nutzflächen. Ebenso 
ist zu erwarten, dass Äcker und Grünland eines Tages aufgrund des zunehmenden 
Grundwasserflurabstandes im Sommer zu trocken werden und ähnlich wie am 
Oberrhein bewässert werden müssen. 
 

 
Abbildung 9: Folge der Tiefenerosion und des fehlenden Pufferstreifens 

Die Folgen für den Wasserkreislauf, die Gewässerbewohner und den 
Hochwasserschutz sind wesentlich negativer zu bewerten. Talaue und Fließgewässer 
werden immer mehr zu zwei getrennten Systemen, der Grundwasserflurabstand im 
Bereich der Bäche und Gräben wird ebenfalls geringer, der Wasserrückhalt auf der 
Fläche nimmt ab und die Gefahr von Stoffeinträgen ins Grundwasser erhöht sich. 
 

4.3.3 Fehlende Eigenentwicklung 

 

Wirklich naturnahe, völlig gewässertypische und nicht menschlich beeinflusste 
Strukturen sind in den untersuchten Fließgewässer Mühlbach, Otten-, Wuhr-, Marben 
und Sichengraben nicht mehr zu finden. Lediglich in kurzen Abschnitten beginnt das 
Gewässer sich selbst wieder naturnähere Strukturen zu geben, indem es beginnt, 
seine Linienführung zu verändern und erste Ansätze kleiner Windungen zu schaffen.  
 
In Abschnitten, in denen standortgerechte Gehölze, Sturzbäume oder Totholz 
anzutreffen sind, wie z. B. südlich des Wuhrholzes, ist diese Entwicklung etwas weiter 
vorangeschritten.  
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Alles in allem werden den Gewässern der Riedbaar jedoch nur Verlagerungstendenzen 
in sehr geringen Maßen zugestanden. Der Ausbau hat in der Regel dafür gesorgt, dass 
sich die Veränderungen auf einzelne Uferabbrüche und die geschilderte Tiefenerosion 
beschränken. 
 
Selbst wenn der Bach beginnt Verlagerungstendenzen aufzuweisen und typische 
Strukturen, wie beispielsweise Tiefwasserbereiche, Flachwasserzonen, Prall- und 
Gleithänge auszubilden, halten die Landwirte auch weiterhin an der angestammten 
Bewirtschaftungsgrenze fest. Dies führt wiederum zu Problemen für die Gewässer und 
die Landwirtschaft. 
 
In Bereichen in denen linienförmige Strukturen wie Straßen, Wege oder Zäune das 
Gewässer begleiten und begrenzen, ist die Eigenentwicklung meistens ebenfalls völlig 
unterbunden oder zumindest nicht erwünscht. 
 
Bereiche mit besonderen Laufstrukturen wie z. B. Totholzverklauselungen und 
Sturzbäume sind lediglich in Ansätzen zu finden. Dabei handelt es sich um nach dem 
Ausbau bepflanzte Abschnitte bzw. den Bereich südlich des Wuhrholzes, wo die 
Sturzbäume dann allerdings von Nadelgehölzen gebildet werden. 
 
Ansätze für z.B. Wurzelunterstände oder Umlaufbäume treten logischerweise nur an 
Abschnitten mit standortgerechten gewässerbegleitendem Gehölzbewuchs auf, die 
zudem mit ihrem Wurzelwerk bis zur Sohle reichen, wie beispielsweise in einem 
kurzen Abschnitt im Bereich 'Langwiesen' (vgl. Abbildung Deckblatt). 
 
Uferabbrüche und Geschiebeablagerungen, Unterstände, Wurzelfilz und eine hohe 
Varianz der Wassertiefen sind für Pflanzen- und Tierwelt wichtige 
Lebensraumstrukturen. Hat das Gewässer eine größtmöglichste Varianz an Strukturen 
und somit an Lebensräumen für Fische und Kleinlebewesen ausgebildet, steigt auch 
die Menge und Qualität der Gewässerbewohner. Dies wiederum erhöht die 
Selbstreinigung des Wassers.  
 
Mit Novellierung des Wassergesetzes 1996 wurde der Rückbau eigendynamischer 
Entwicklungen ausgeschlossen. Soweit den Eigentümern der angrenzenden 
Grundstücke durch die größere Eigendynamik Nutzungseinschränkungen entstehen, 
müssen diese finanziell entschädigt werden. 
 
4.3.4 Fehlender Gewässerrandstreifen 

 
Ausgesprochene ungenutzte oder extensiv genutzte Gewässerrandstreifen sind 
entlang der untersuchten Gewässer nur zweimal zu finden (vgl. Bestandskarten 8.3). 
Bestenfalls bleibt ein schmaler Saumstreifen stehen, der im Herbst in aller Regel 
gemäht wird, um Gehölzaufwuchs, Beschattung der landwirtschaftlichen Flächen und 
eventuell eine verzögerte Wasserabführung zu vermeiden.  
 
In Bereichen mit Ufergehölzen, eingebrachten Weidenfaschinen oder den 
Wurzelstöcken der Pappelreihe nördlich von Sumpfohren können sich schmale 
Streifen mit Röhricht und standorttypischen Hochstauden halten. 
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Neben der Gefahr des Eintrags von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln sind die 
fehlende Beschattung und das Fehlen von Rückzugsmöglichkeiten für Insekten, Käfer, 
Spinnen und andere Kleintiere die größten Nachteile, wenn die Ufer bis an die 
Mittelwasserlinie gemäht werden. Seltenen Arten, die auf ganz bestimmte 
Futterpflanzen angewiesen sind, wie beispielsweise der Mädesüßperlmutterfalter, fehlt 
genau diese, wenn die Uferbereiche gemäht werden. 
 
Die linearen Verbindungsqualitäten der Fließgewässer mit einem ungenutzten 
Saumstreifen könnten auf der intensiv landwirtschaftlich genutzten Baar helfen, 
Lebensräume zu vernetzen, zu schaffen und zu erhalten.  
 
In den Abschnitten in denen die untersuchten Gewässer ohnehin mehr 
wasserführende, schmale Gräben sind, würde oft ein ein bis zwei Meter breiter 
Streifen ohne Nutzung oftmals ausreichen. 
 
Innerorts geht die Nutzung durch private Anlieger ebenfalls überwiegend bis an die 
Gewässerböschung. In den privaten Hausgärten sind es oft die Koniferenpflanzungen, 
Garten- und Gewächshäuser, Grünschnitt- und sonstige Ablagerungen, die den 
gesetzlich festgelegten Gewässerrandstreifen von 5 m Breite, einnehmen. 
 
4.3.5 Mangelnde Beschattung 
 
Wie bereits geschildert sind standortgerechte Ufergehölze entlang der untersuchten 
Gewässer eher selten und lange Abschnitte der Sonneneinstrahlung ausgesetzt. Was 
im Frühjahr, Herbst und Winter für das Gewässer und seine Bewohner positiv zu 
bewerten ist, führt im Sommer zu Problemen. 
 
Ohne Saumstreifen mit entsprechend hochwüchsigen Staudensäumen fehlen vor 
allem durch die Beschattung positive Auswirkungen auf die Wasserqualität. Dies führt 
in den vergleichmäßigten, turbulenzarmen Ausbaustrecken vor allem zu starken 
Temperaturschwankungen, wodurch vor allem der Sauerstoffgehalt des Wassers  
leidet. 
 

 
Abbildung 10: Grünalgenwuchs im Ottengraben 
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4.3.6 Müllprobleme am und in den Gewässern  

 
Die Nähe zur Mülldeponie Hüfingen führt zu zahlreichen Müllansammlungen sowohl 
im Sichen-, als auch im Ottengraben. Dabei ist vom ausgemusterten Rasenmäher über 
das alte Radio bis zu hundertfachen Plastikresten und –fetzelchen alles auf den 
Gewässerböschungen und vor allem auch auf der –sohle zu finden.  
 
Vor allem dort beeinträchtigen sie die Gewässerbewohner und die Wasserqualität, 
besonders auch zu Niedrigwasserständen, ganz abgesehen von der allgemeinen 
Beeinträchtigung der Landschaft. 
 
4.3.7 Fehlende Wasserwechselzone durch Uferverbau 

 
Die massivsten Ufersicherungen sind innerorts von Sumpfohren in Form von 
beidseitigen Ufermauern am Mühlbach zu finden. Daneben sind punktuell private 
Verbaumaßnahmen in den Hausgärten anzutreffen.  
 
Aber auch außerorts wurde beispielsweise der Wuhrgraben zwischen B 31 und 
Wuhrholz an beiden Ufern mit Flussbausteinen gesichert. Diese sind jedoch 
glücklicherweise inzwischen mit Röhricht überwachsen und somit für die auf diesen 
Lebensraum spezialisierte Fauna zumeist überwindbar. 
 
Weitere Flussbausteinverbauungen, jedoch in Beton, sind punktuell immer wieder vor 
und nach den kurzen Verrohrungen unter Wegen und Straßen, sowie in den Bereichen 
der geschilderten Sohlabstürze anzutreffen.  
 
Eine Ufermauer aus großen Steinblöcken wurde rechtsufrig nach der Verrohrung 
Sumpfohren eingebracht und der Hang oberhalb bepflanzt. Ihre Fugen blieben jedoch 
offen. Dadurch bleibt zumindest teilweise der Übergang zwischen Wasser und Land 
und das Ufer als Lebensraum für Kleinlebewesen des Gewässers und Insekten 
erhalten. 
 
4.3.8 Nichtstandortgerechte Gehölze  

 
Die ganzjährige Belaubung von Fichten und Kiefern am Gewässerufer wie im Bereich 
des Wuhrholzes nördlich des Wuhrgrabens verzögert die Wassererwärmung zu Zeiten 
in denen sie gewünscht und nötig wäre, vor allem im Frühling. Ebenso sind durch die 
Belaubung die absoluten Temperaturwerte im Winter geringer, der Bodenfrost dringt 
tiefer ein und macht somit den im Boden und unter dem Bachbett überwinternden 
Bewohnern zu schaffen. [ANL 1994] 
 
Der Eintrag der Nadeln führt zu einer Versauerung des Gewässers, die jedoch 
aufgrund der vergleichsweise guten Pufferung der kalkreichen Böden hier weniger 
problematisch ist.  
 
Neben diesen ökologischen Nachteilen von Fichten und anderen nicht 
standortgerechten Nadelgehölzen am Bachufer und in Bachnähe, spricht nicht einmal 
der wirtschaftliche Ertrag für eine Fichtenanpflanzung auf diesen Standorten. Schon 
nach wenigen Jahren sind diese Bestände in der Regel rotfaul und produzieren Holz 
von schlechter Qualität. Viele Exemplare bilden Stelzwurzeln aus und kippen bereits 
nach 30 Standjahren oder früher um. 
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Die am Ottengraben und auch Marbengraben sowie in Sumpfohren direkt 
vorhandenen Balsampappeln sind ebenfalls nicht standortgerecht. An Fließgewässern 
sind sie wenig standfest, sie können die Gewässersohle nicht strukturieren helfen und 
bezüglich der Zersetzung der Belaubung sind sie ebenfalls nicht ganz 
unproblematisch. 
 
Da diese großen, landschaftsprägenden Bäume mit ihren stabilen Kronen Schlaf- und 
Brutplatz für eine stattliche Anzahl von Rotmilanen ist, wurden sie in den Karten in der 
Kategorie 'standortgerechte Gehölze' eingezeichnet, um eine schlagartige 
Rodungsaktion zu vermeiden.  
 
Gleiches gilt für vorhandene Obstbäume unterhalb von Behla und in Sumpfohren, die 
zwar ebenfalls in der Aue nicht standortgerecht sind, andererseits dem Gehölz jedoch 
auch nicht schaden. 
 
4.3.9 Schlechte Wasserqualität  

 
Auf die Schaumentwicklungen wurde bereits in Kapitel 2.5 eingegangen. 
Durchgehende, jedoch an manchen Stellen sehr starke Schaumentwicklungen lassen 
organische Belastungen und hohe Nährstoffgehalte im Wasser annehmen. Immer 
dann, wenn aufgrund von umgefallenen Bäumen, abgebrochenen Ästen oder anderen 
Hindernissen die Strömung reduziert wird, wurden diese Schaumteppiche großflächig 
zurück gehalten. 
 

 
Abbildung 11: Schaumteppich im Wuhrgraben 

 
Weitere Indizien für erhöhte Belastungen der Gewässer sind verstärkter Algenwuchs, 
verschlammte und veralgte Gewässersohlen und erhöhte Trübstoffgehalte. Vor allem 
in Bereichen geringer Sturkturvielfalt und fehlenden Ufergehölz- oder 
Hochstaudengehölzsäumen ist die Selbstreinigungskraft stark herabgesetzt. 
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Die drei besonders extremen, punktuell auftretenden, schleimigen und farblich 
auffälligen Einleitungspunkte wurden in Kapitel 4.2.2 ebenfalls bereits geschildert. 
 
4.3.10 Trittschäden durch Beweidung 

 
Trittschäden durch Beweidung treten hauptsächlich am Sichengraben auf. Dabei 
handelt es sich um Viehtränken und diverse Grünlandwege, die zum Viehtrieb genutzt 
werden.  
 
Obwohl die Abschwemmung von Humus ins Gewässer aufgrund der Topographie und 
des Höhenunterschieds zwischen Gewässer und Weg eher gering zu sein scheint (ein 
scheinbarer Vorteil der Tiefenerosion), kann es bei längeren Niederschlagsereignissen 
zu Einträgen ins Gewässer kommen. 
 
Vor allem die Viehtränken direkt im Bach und die damit verbundenen Erosionsschäden 
sorgen für die Abschwemmung von Humus. Dadurch entsteht ein Nährstoffeintrag, 
der durch das Abkoten der Tiere direkt in den Bach nochmals verstärkt wird. 
Außerdem besteht die Gefahr des Eintrags von Fäkalbakterien, die sowohl bei der 
Wasserqualität als auch der Trinkwassergewinnung wiederum zu Problemen führen 
können. 
 
5. Maßnahmen  

 
5.1 Allgemeine Maßnahmen zum Schutz des Wasserkreislaufs 

 
Die in unserer Gesellschaft verbreitete Haltung, Fließgewässer nur als Gerinne zur 
Wasserableitung zu betrachten, wird ihrer wirklichen Bedeutung keineswegs gerecht. 
Ihre Funktion als vielfältiger Lebensraum muss wieder erkannt werden und zukünftig 
im Umgang mit unseren Gewässern im Vordergrund stehen. Was generell aufgrund 
der gesetzlichen Regelungen für alle Fließgewässer gilt, betrifft im speziellen auch die 
auf langen Strecken bereits ausgebauten Gewässer Mühlbach, Ottengraben, Wuhr-, 
Marben- und Sichengraben.  
 
Die äußerst kurzen, wenig beeinträchtigten und nicht ausgebauten Abschnitte dienen 
mit ihren höheren Arten- und Individuenzahlen als Spenderbiotope für die 
Regeneration der stärker beeinträchtigten Abschnitte. Die negativen Folgen eines 
Fließgewässerausbaus wirken sich in der Regel erst langfristig aus, sind selten im 
Voraus abzusehen und überwiegen in vielen Fällen über den Vorteilen, die dadurch 
scheinbar erzielt werden können.  
 
Anschauliche Beispiele bieten die Erosionserscheinungen an Sichen- und 
Ottengraben, die aufgrund der Laufverkürzung, Tieferlegung der Gewässersohle und 
Ausbau des Querschnitts nicht nur für das Gewässer und seine Bewohner selbst, 
sondern auch für die landwirtschaftliche Nutzung negative Auswirkungen ergeben. 
 
Sicherungsbauweisen zum Schutz von Straßen und Siedlungen, sollten, falls 
erforderlich, auf keinen Fall rein technisch erfolgen, sondern weitgehend mit 
ingenieurbiologischen Maßnahmen durchgeführt werden.  
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Als grobe Zielrichtung sollte gelten, dass aufwendige Baumaßnahmen durch 
steuernde Eingriffe ersetzt werden, entsprechend dem Grundsatz : ’machen lassen’. 
„Von den Verantwortlichen verlangt dies umfassende flussmorphologische Kenntnisse 
und eine wissende Gelassenheit bei der Begleitung der flussbettgestaltenden 
Prozesse“ [BINDER, ANL 1997 b]. 
 
Morphologisch ist für die Untersuchungsgewässer ein Zustand möglichst hoher 
Strukturvarianz, vor allem bezüglich Krümmung und Linienführung (vgl. Leitbild Kap. 
3.2) anzustreben. In Abschnitten, in denen solche Windungen noch vorhanden sind 
(z.B. Mühlbach oberhalb von Sumpfohren) oder die Gewässer wieder beginnen diese 
auszubilden, sollten sie erhalten bleiben bzw. zugelassen werden. 
 
Diese hohe Strukturvarianz gewundener bis stark gewundener Abschnitte spiegelt sich 
in einer hohen Diversität der Besiedelung des Makrozoobenthos und Ufervegetation, 
sowie in einer erhöhten Selbstreinigungskraft wieder. [ANL 1994] 
 
Bezogen auf die Gesamtlänge der untersuchten Gewässer sind die Abschnitte, in 
denen Siedlungsflächen bis direkt ans Gewässer reichen bislang eher gering. Und 
obwohl der Siedlungsdruck auf die Gewässer nicht stark zu sein scheint und 
Überflutungs- und Talauenbereiche weitgehend noch vorhanden sind, wurde die 
Möglichkeit der eigendynamischen Weiterentwicklung der Gewässer durch 
Begradigung, Ausbau und Verdohlung im Zuge der Flurbereinigungs- und 
Meliorationsmaßnahmen stark eingeschränkt. 
 
Die noch verbliebenen Reste von Feuchtgrünland im Bereich der Riedbaar bilden die 
letzten Rückzugsgebiete für selten gewordene Arten dieses Lebensraums, sowohl im 
faunistischen wie auch im floristischen Bereich. Entsprechend sollten nicht nur die als 
§ 24 a Biotope ausgewiesenen Bereiche erhalten bleiben bzw. erweitert werden. 
 
Trotz der, aus ökonomischer Sicht verständlichen, intensiven landwirtschaftlichen 
Nutzung auf den fruchtbaren Böden des Untersuchungsgebiets, sollten die 
gesetzlichen Regelungen wie beispielsweise Gewässerrandstreifen entlang 
ackerbaulicher Nutzungen beachtet und eingehalten werden. Die Verringerung der 
Stoffeinträge und die Reduzierung von Humusabschwemmungen im Hochwasserfall 
sollten Grund genug sein, mit der Bewirtschaftung etwas abzurücken. 
 
Bedingt durch die wenig wasseraufnahmenfähige Streuschicht in Fichtenforsten, 
sowie die Bodenversiegelungen der Siedlungsbereiche wird die Wasserabführung bei 
Niederschlägen beschleunigt. Der reinen Fichtenforste am Behlaer Weiher und 
Wuhrholz sollten daher nach Möglichkeit sukzessive in standortgerechte Mischwälder 
umgebaut werden.  
 
Nicht minder wichtig ist die Entsiegelung innerhalb der bebauten Bereiche. Die 
Versickerung von Niederschlagswasser über die belebte Bodenschicht sowie seine 
Rückführung in den natürlichen Wasserkreislauf sollte auf möglichst vielen Flächen 
angestrebt werden. 
 
In neu zu erschließenden Baugebieten muss zukünftig die Möglichkeit der Festsetzung 
maximaler Versiegelungsanteile im Bebauungsplan genutzt werden. Ebenso ist das 
Oberflächenwasser neuer Versiegelungen soweit als möglich über 
Versickerungsmulden und Zisternen auf der Fläche zurück zu halten. Dies sollte als 
Mindeststandart, soweit noch nicht ohnehin schon praktiziert, in die Bebauungspläne 
der Kommunen eingehen.  
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Dabei sollte nicht aus den Augen verloren werden, dass nicht nur die unmittelbaren 
Unterlieger (wie beispielsweise Sumpfohren) von einer besseren Wasserrückhaltung 
auf der Fläche profitieren, sondern der Hochwasserschutz überregional von vielen 
kleinen Maßnahmen in der Summe letztendlich profitiert. 
 
Hierzu gehört auch die Verzahnung zwischen Wasser und Land. Nur wenn dem 
Gewässer die Chance gegeben wird, möglichst früh angrenzende Freiflächen zu 
überfluten und den Boden als Speicherfläche zu nutzen, können die Unterlieger (wie z. 
B. Neudingen) effektiv geschützt werden 
 
Neben der Erhaltung des Lebensraums für Fauna und Flora sowie den Schutz vor 
Hochwasser spricht ein weiterer gewichtiger Grund für den Schutz des gesamten 
Wasserkreislaufs und eine zusammenhängende Sichtweise: die Erhaltung von 
sauberem Trinkwasser in ausreichenden Mengen. Dies sollte selbst den Kritikern der 
naturnahen Gewässerentwicklung einleuchten.  
 
Grob vereinfacht kann festgehalten werden, dass Bereiche der Bewertungsstufe 1 und 
2 in der Regel zu den Erhaltungsstrecken zu zählen wären (wenn sie denn vorhanden 
wären). Abschnitte die mit 3 und 4 bewertet wurden, stellen zumeist 
Entwicklungsstrecken dar. Abschnitte der Bewertungsstufen 5 bis 7 sind zu großen 
Teilen als Umbaustrecken einzustufen.  
 
Dies kann jedoch nur als grober Orientierungsrahmen dienen, je nach punktueller 
Ausprägung eines Abschnitts können beispielsweise für einen mit 6 bewerteten 
Abschnitt diverse Entwicklungsmaßnahmen zur Verbesserung vorgeschlagen werden, 
weil das eigentliche Problem, wie z. B. die Bebauung im Umfeld des Baches, nicht 
rückgängig gemacht werden kann. 
 
5.1 Unterhaltungs- und Pflegemaßnahmen 
 
5.2.1 Gehölzpflege 
 
Die Gehölzarten der Weichholzaue sind von Natur aus relativ kurzlebig. Um sie 
längerfristig zu erhalten und ihre Regeneration zu fördern, müssen sie von Zeit zu Zeit 
auf den Stock gesetzt werden. Hinzu kommt, dass diese Arten nach einer 
Stocksetzung verstärktes Wurzelwachstum aufweisen. 
 
Aus diesem Grund ist zum Beispiel die Stocksetzung von Erlen und Weiden an 
erosionsgefährdeten Stellen eher durchzuführen, als in Bereichen, in denen die 
verstärkte eigendynamische Entwicklung Ziel ist und das Wurzelwachstum nicht 
unbedingt gefördert werden muss. Ebenso wird beispielsweise innerhalb von 
bebauten Flächen die Erhaltung des maximalen Abflusses durch entsprechende 
Gehölzpflege wichtiger sein als in einer breiten unbebauten Talaue, wo 
möglicherweise bruchwaldähnliche Bereiche angestrebt werden können. 
 
Wie bereits geschildert, sind an den untersuchten Gewässern nur sehr selten 
standortgerechte Ufergehölze vorhanden. In der Regel handelt es sich um vitale 
Einzelgehölze, die landschaftsprägend wirken und deshalb nicht auf den Stock gesetzt 
werden sollten. 
 
Die eingebrachten Weidenfaschinen am Mühlbach oberhalb von Sumpfohren 
hingegen sollten einen abschnittsweisen Pflegerückschnitt erfahren (teilweise bereits 
im Dezember 2002 erfolgt) um ihr Wurzelwachstum zu fördern, die Tiefenerosion zu 
vermindern und den Bestand langfristig zu erhalten. 
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Abbildung 12: zu pflegende Weidenfaschinen am Mühlbachoberlauf 

 
Die Ergänzung unbestockter Abschnitte ist aus Sicht der Gewässerentwicklung 
wünschenswert bzw. notwendig. Da die Riedbaar jedoch Lebensraum für selten 
gewordene avifaunistische Offenlandarten, wie Kiebitz und Brachvogel ist, sind 
größere zusammenhängende Grünlandbereiche extensiver Ausprägung notwendig. 
Um beiden Belangen Rechnung zu tragen, sollten sich Neupflanzung an dem 
Vorhandensein von Gehölzen in der Umgebung orientieren. Kleinere, gehölzfreie 
Gräben auf der Riedbaar sollen dies auch zukünftig bleiben.  
 
Die vorhandenen Pappelbestände sollten mit Erlen und Weiden untergepflanzt 
werden, Ersatzpflanzungen für die bereits abgegangenen Exemplare der Rotmilan –
Lebensräume sollten in den entstandenen Lücken, jedoch etwas vom Ufer abgerückt 
(in zweiter Pflanzreihe), vorgenommen werden. Dies sollte vorzugsweise mit 
standortgerechter Eiche, Linde, Esche und Ahorn geschehen. Eventuell könnten 
einzelne schnellwüchsigere Grau- oder Silberpappeln gepflanzt werden. 
 
Die Pflege der Sträucher und Gehölze ist Februar gemäß § 29 (3) NatSchG Baden-
Württemberg zwischen Oktober und durchzuführen. 
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Abbildung 13: um ein weiteres Exemplar reduzierte Pappelreihe am Marbengraben  

 
5.2.2 Rodung nicht standortgerechter Ufergehölze 
 
Eine an Boden, Klima, Wasser- und Nährstoffhaushalt angepasste bachbegleitende 
Laubgehölzvegetation bringt automatisch verschiedene lebensraumverbessernde 
Vorteile für die Fließgewässerbewohner mit sich. So vermindert die Beschattung 
beispielsweise eine starke Temperaturerhöhung im Sommer, lässt aber im Frühjahr, 
Herbst und Winter eine ausreichende Besonnung zu, so dass der Sauerstoffgehalt des 
Wassers nicht allzu starke Schwankungen aufweist.  
 
Durch die Beschattung ist der Wachstumsdruck von Wasserpflanzen geringer, 
entsprechend sind deren negative Folgen, wie z. B. die verstärkte Sedimentation und 
Verschlammung des Interstitials (Lebensraum im wasserverfüllten Hohlraumsystem 
von Gewässersohle und Ufer), Wasserrückstau und erhöhte pH - Werte weniger stark 
ausgeprägt. [ANL 1994] 
 
Das Falllaub im Herbst dient den Zerkleinern im Gewässer als Nahrung, die Wurzeln 
bilden Wohn- und Lebensraum, halten Nahrung fest und strukturieren Bachbett und 
Strömung. Die von den Gehölzen angezogenen Insekten werden von den Fischen 
gejagt, Libellenlarven bewohnen die Wurzeln. Diverse Libellenarten grenzen ihr Revier 
anhand der Ufergehölze ab, Vögel wie z. B. der Eisvogel nutzen die Gehölze als 
Ansitzwarte. [ANL 1994] 
 
Neben diesen weniger offensichtlichen Nutzen von Ufergehölzen sorgen sie aber auch 
für eine verstärkte Sicherung des Gewässerbettes, hauptsächlich der Ufer. Die 
Schwarzerle mit ihren bis unter die Gewässersohle reichenden Wurzeln festigt 
außerdem das Substrat nach unten, d.h. sie vermindert die Eingrabungstendenz und 
somit die Tiefenerosion eines Gewässers. 
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Der langfristige Umbau der restlichen Pappelbestände wurde bereits im 
vorangegangen Kapitel erläutert. Der Umbau nicht standortgerechter Nadelgehölze 
innerorts wird sich etwas schwieriger gestalten. Über entsprechende 
Öffentlichkeitsarbeit sollte versucht werden, die Anlieger von der notwendigen 
Rodung zu überzeugen. Gleiches gilt für die Fichtenhecke zwischen Aussiedlerhof und 
Ottengraben östlich vom Schlossbuck. 
 
Um Verständnis und Akzeptanz dieser Maßnahme zu erreichen sollten im Rahmen 
einer Gewässerschau Bachanlieger über standortgerechte Ufergehölzsortimente und 
Ufersicherungsmöglichkeiten informiert werden und Anregungen und Empfehlungen 
für eigene Uferbereiche gegeben werden. Die Umsetzung erfolgt in Eigenleistung oder 
könnte auch in gemeinsamer Aktion mit der Stadt durchgeführt werden.  
 
Die Rodung der Fichten am nördlichen Ufer des Wuhrgrabens sollte einigermaßen 
einfach zu bewerkstelligen sein, da es sich hierbei um ein städtisches Grundstück 
handelt. Hier mit gutem Beispiel voran zu gehen sollte selbstverständlich sein. 
Gleiches gilt für die Fichtenbestände am Behlaer Weiher. 
 
5.2.3 Verzicht auf Fräsen der Gewässer im Zuge des Unterhalts 
 
Zwar wurde keines der untersuchten Gewässer während der Geländearbeiten mit 
einer Grabenfräse geöffnet, jedoch wurde der Graben nördlich der Eichhöfe bis zum 
Beginn der Mülldeponie mit einer Fräse bearbeitet. Neben einer verstärkten 
Gewässertrübung durch die Sediment- und Nährstofffreisetzung durch die Fräse, 
entstanden enorme Uferabbrüche und ein absolut gleichmäßiges, strukturfreies Profil. 
 
Durch die schnellen Rotationsbewegungen und die messerartige Ausbildung solcher 
Grabenfräsen, werden die vorhandenen Tiere des Grabens, vor allem die Amphibien, 
zumeist zerhakt und getötet. Überlebenschancen gibt es kaum. Deshalb muss die 
Nutzung solcher Fräsen eigentlich auf trockene Gräben oder neu anzulegenden 
Gräben beschränkt bleiben. 
 
Unterhaltsmaßnahmen sollten nur mit Baggerschaufeln, möglichst vorsichtig und mit 
Erhaltung möglichst großer Strukturvielfalt durchgeführt werden. 
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Abbildung 14: frisch gefräster Graben im Bereich Eichhöfe 

 
5.2.4 Abgrenzung besonders empfindlicher Bereiche 
 
Zu den besonders empfindlichen Bereichen zählen in erster Linie die nach § 24a 
Landesnaturschutzgesetz Baden-Württemberg geschützten Biotope wie beispielsweise 
der Behlaer Weiher und Riedbestände im östlichen Bereich des Mülldeponiegeländes.  
 
Ihr Schutzstatus in Form des Bestandesschutzes sollte sie eigentlich vor negativen 
Veränderungen schützen, dies hängt jedoch stark davon ab, ob die Landnutzer diesen 
Schutzstatus kennen. Um wichtige Lebensräume von Fauna und Flora zu erhalten und 
den Artenschwund zu vermindern, sind Veränderungen oder Beeinträchtigungen 
dieser Biotope verboten und werden bestraft. 
 
Wünschenswert wäre für die Biotopkomplexe bei der Mülldeponie der Rückbau des 
Zaunes nach der Schließung des Standortes um die Verbindung der Lebensräume 
wieder zu ermöglichen und gleichzeitig den angrenzenden Gewässern mehr Raum zu 
geben. 
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Neben den geschützten Biotopen sind aber auch die verbliebenen Feucht- und 
Nasswiesenbestände im Untersuchungsgebiet als besonders empfindlich und 
schützenswert aufgrund ihrer Seltenheit einzustufen. 
 
Aufgrund ihrer Hochwertigkeit als empfindliche Bereiche einzustufende 
Gewässerabschnitte konnten in den untersuchten Gewässern leider nicht gefunden 
werden. Gleichwohl gilt es die verbliebenen Potentiale der Gewässer zu schützen und 
keine weitere Ausbau- und Verbaumaßnahmen vorzunehmen. 
 
5.3 Entwicklungsmaßnahmen  
 
Entwicklungs- und Umbaumaßnahmen sind an den untersuchten Gewässern 
gleichermaßen wichtig. Aufgrund der vielen Ausbaustrecken und –maßnahmen 
können sich die Gewässer leider nicht immer selbst helfen. Trotzdem soll wann immer 
möglich versucht werden, über die Eigenentwicklung der Gewässer Verbesserungen 
zu erreichen. 
 
Vorteil von Entwicklungsmaßnahmen ist, dass durch vergleichsweise einfache und 
kostengünstige Initialmaßnahmen eine Entwicklung gefördert wird. Mit wenig 
Aufwand kann dadurch viel erreicht werden. In Zeiten leerer Haushaltskassen ein 
berechtigter Ansatz!  
 
Wie der Begriff schon andeutet, wird durch diese Maßnahmen kein statischer 
Endzustand, sondern eine stetige Weiterveränderung (im Rahmen der Möglichkeiten 
des Umfelds) erreicht. Dem Gewässer wird somit ein Stück Dynamik und letztendlich 
Naturnähe zurückgegeben. 
 
5.3.1 Öffentlichkeitsarbeit - Verständnis wecken 
 
Grundlage jeglicher Erhaltungs-, Entwicklungs- oder Umbaumaßnahmen am Gewässer 
ist die Akzeptanz der betroffenen Bevölkerung, v.a. auch der Landwirte. Nur wenn die 
groben ökologischen Zusammenhänge und die Auswirkungen bestimmter 
Handlungen am Gewässer und in seiner Aue bekannt sind, entsteht Verständnis bei 
den Landnutzern. Nur dann werden die geforderten Maßnahmen nicht länger als 
Schikane, sondern als Notwendigkeit und Chance, auch für die nachfolgenden 
Generationen, gesehen. 
 
Nach dem Motto: ‘Man schützt nur was man schätzt und man schätzt nur, was man 
kennt’ muss versucht werden, möglichst vielen Menschen im Umfeld der Gewässer 
die Ökologie von Fließgewässern und den mit ihnen verbundenen Lebensräumen 
nahe zu bringen. Dies sollte über Informationsveranstaltungen und Veröffentlichungen 
in den Zeitungen etc. geschehen, um negative Stimmungen im Vorfeld (beispielsweise 
durch Fehlinformationen) auszuschließen und vor allem auch bei den Landwirten 
Existenzängste zu vermeiden. 
 
Im Ortskern von Sumpfohren bietet sich die Aufweitung des Mühlbaches und damit 
die Ermöglichung eines Zugangs an das Gewässer an. Einerseits könnte hier dem 
Gewässer geholfen werden um naturnähere Strukturen auszubilden und andererseits 
das Verständnis bei den Menschen für die Natur und speziell Interesse der Kinder für 
Bäche und Gräben geweckt werden (vgl. auch Kap. 5.4.6). 
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5.3.2 Müllproblem und gewässerunverträgliche Nutzungen  
 
Die Nähe zur Mülldeponie bereitet in den betroffenen Fließgewässern, wie bereits in 
Kapitel 4.3.6 geschildert, entsprechende Probleme und führt zu stärkeren 
Verschmutzungen als dies an Gewässern normalerweise ohnehin der Fall ist.  
 

 
Abbildung 15: das Sohlmaterial des Sichengrabens wird oft leider hauptsächlich von Plastikfolie 

gebildet 

 
Um die geringe Anzahl der Gewässerbewohner nicht noch unnötig einzuschränken, 
sollten diese, zumeist über den Wind verbreiteten, Objekte regelmäßig abgesammelt 
werden. Spätestens aber nach der Schließung der Deponie in 2004 sollte eine Art 
'Generalreinigung' der Landschaft durchgeführt werden. 
 
In die Kategorie gewässerunverträgliche Nutzung sind diverse Ufernutzungen 
einzustufen. Beispielsweise Grünschnittablagerungen, Kleintierstreuablagerungen, 
Hühnerhaltung bis an die Uferoberkante, der Aufstau des Gewässers, 
Festmistdüngung bis nahezu ins Gewässer und die Aufschüttung feuchter Senken mit 
Erdaushub gehören hierzu. 
 
Alle zusammen sorgen sie für Stoffeinträge ins Wasser, führen zu einer 
Verschlechterung der ohnehin belasteten Wasserqualität und schränken das Gewässer 
in seiner Veränderungstendenz ein. 
 
Die Grünschnitt- und Kleintierstreuhaufen sind allesamt südlich des Mühlbachs in 
Sumpfohren anzutreffen. Nachfolgendes Bild verdeutlicht, dass der Bach eigentlich als 
Entsorgungssystem dient. Das nächste Hochwasser wird einen Teil des Materials 
mitnehmen und somit wieder Platz schaffen. 
 



Gewässerentwicklungsplan Mühlbach / Marbengraben / Sichengraben � Stadt Hüfingen und Donaueschingen 44 

Büro für Grün- & Landschaftsplanung � Doris Hug � Bregenbach 9 � 78120 Furtwangen – Neukirch 
www.hug-landschaftsplanung.de 

 
Abbildung 16: auch hier sind Stoffeinträge vorprogrammiert  

 
Nördlich des Mühlbaches befindet sich ein Hühnergehege. Es reicht, im Gegensatz 
zum angrenzenden Straußgehege bis an die abbrechende Uferböschung der 
Außenkurve und hält keinerlei Saumstreifen ein. Der Zaun in diesem Bereich befindet 
sich teilweise bereits im Bach und ist dort wiederum ein Hindernis für Wasservögel 
und den Abfluss bei höheren Wasserständen. 
 
Die genannten Festmistdüngungen auf Grünland bis unmittelbar an den 
Fliessgewässerrand wurden südlich des Wuhrholzes auf zwei Grünlandflächen 
angetroffen. Das nachfolgende Bild entstand in diesem Bereich. 
 

 
Abbildung 17: Festmistausbringung am Wuhrgraben bis ins Gewässer 
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Für alle gewässerunverträglichen Nutzungen entlang der untersuchten Gewässer gilt 
es, die Anlieger und Landnutzer zu informieren, das Gespräch mit ihnen zu suchen, 
beispielsweise im Rahmen einer Gewässerschau und auf ihr Verständnis zum Verzicht 
auf diese, für das Gewässer negative, Ufernutzungen zu bauen. Notfalls müsste 
innerorts der gesetzlich vorgeschrieben Gewässerrandstreifen von 5 m durch die 
Ortspolizei per Rechtsverordnung festgelegt werden (vgl. § 68 b WG B-W). 
 
In den unbebauten Bereichen innerorts wäre der Erwerb der Gewässerrandstreifen 
oder gewässernahen Auegrundstücke wünschenswert und sinnvoll. 
 
Die Aufschüttung vorhandener Geländesenken oder anderer gewässernaher Bereiche 
ist leider ebenfalls immer wieder an den untersuchten Gewässern anzutreffen. 
Dadurch werden die letzten Überreste feuchter Grünlandreste und zugleich 
Lebensraum vernichtet. Die Höhendifferenz zwischen Gewässersohle und Aue wird 
durch die Aufschüttung nochmals verstärkt und die Eigendynamik des Gewässers 
weiter eingeschränkt. 
 
Wird dann noch müllhaltiges Erdmaterial wie oberhalb von Sumpfohren eingebaut, 
sind die negativen Auswirkungen für die Umwelt noch stärker. Die Lokalisierung dieser 
wenn auch kleinflächigen Standorte sind den Bestands- und Maßnahmenplänen zu 
entnehmen, die Aufschüttungen müssen entfernt werden. 
 

 
Abbildung 18: Aufschüttung oberhalb von Sumpfohren 

 
Die Grundstücksgrenzen im Bereich der gewerblichen Nutzung am Marbengraben in 
Pfohren wurden mittlerweile überprüft und soweit nötig entsprechende Änderungen 
zugesagt. Stellt sich jedoch noch die Frage, inwieweit die Geländeaufschüttungen 
sowie deren Art und das Material in der Baugenehmigung verankert sind. 
 



Gewässerentwicklungsplan Mühlbach / Marbengraben / Sichengraben � Stadt Hüfingen und Donaueschingen 46 

Büro für Grün- & Landschaftsplanung � Doris Hug � Bregenbach 9 � 78120 Furtwangen – Neukirch 
www.hug-landschaftsplanung.de 

Eine weitere teilweise problematische Umfeldnutzung an den untersuchten Gewässern 
sind Maschendrahtzäune, die manchmal bis ins Bachbett reichen. Beispielsweise 
entstanden am Wuhrgraben mehrere Uferabbrüche, in deren Folge der Zaun in 
ebenfalls weggeschwemmt wurde. Dieser kann vor allem für Wasservögel zum 
Problem werden und sollte dringend zurückgesetzt werden. 
 

 
Abbildung 19: dieser Zaun im Wuhrgraben sollte dringend herausgenommen werden und in 

ausreichendem Abstand zum Ufer wieder befestigt werden 

 
Weitere Stellen vergleichbarer Art sind am Ottengraben anzutreffen und den 
Maßnahmenkarten zu entnehmen. 
 
5.3.3 Gewässergüte / Wasserqualität 
 
Die volle Wirkung einer ökologischen Gewässerentwicklung entfaltet sich nur, wenn 
auch das Wasser von entsprechender Qualität ist. Allgemein sollte gute Wasserqualität 
erhalten und schlechte verbessert werden. Auf die vorhandenen Schaum- und 
Bläschenbildung und die farbliche Veränderung des Wassers wurde bereits 
eingegangen. 
 
Neben den geschilderten punktuellen Fehleinleitungen muss von diffusen 
Stoffeinträgen über Drainagen, Gräben und Viehtränken ausgegangen werden. Vor 
allem die Ackerbewirtschaftung, teilweise bis unmittelbar an die Gewässer und 
Gräben, sowie intensive Grünlandnutzung auf drainierten Standorten führen sowohl zu 
Nährstoffeinträgen über die Auswaschung der Düngung als auch über die 
Abschwemmung von Oberboden. 
 
Wie schlecht die Selbstreinigungskraft ausgebauter, begradigter und strukturarmer 
Gewässer ist, verdeutlicht die nachfolgende Abbildung.  
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Abbildung 20: Selbstreinigungskraft naturnaher und begradigter Gewässer im Vergleich 

[Quelle: Ökologische Bewertung von Fließgewässern 2001] 

 
Neben der Einhaltung der gesetzlich vorgeschriebenen umbruchsfreien 
Gewässerrandstreifen entlang von Äckern von 10 m Breite, sollte durch die Einhaltung 
eines Pufferstreifens auch entlang von Grünlandflächen zum Mindeststandart werden. 
Dadurch würden zum einen die Stoffeinträge vermindert, zum anderen könnte sich 
durch die Gräben ein linearer Biotopverbund entwickeln. 
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Sollten die Landwirte bereit sein, die Saumstreifen entlang der Gräben zu verkaufen, 
bietet sich die Eintragung einer Grunddienstbarkeit ins Grundbuch ein. Dadurch wird 
die Fläche wie bei einem Erwerb entschädigt, es entfallen jedoch die Kosten der 
Neuvermessung. 
 
Diese Maßnahme wird allerdings zur Verbesserung der Wassergüte nicht ausreichen, 
da viele Einträge über die Drainagen in die untersuchten Gewässer gelangen. 
Zusätzlich muss die Struktur der Fließgewässer verbessert werden. Dies geschieht in 
erster Linie über eine stärker gewundene Linienführung (vgl. Leitbild). 
 
In Bereichen mit geringer Tiefenerosion kann dies über den Einbau 
strömungsumleitender Objekte, wie z. B. Holzbuhnen oder –stämme geschehen. In tief 
eingeschnittenen Abschnitten können sich die Gewässer nicht mehr selbst helfen, dort 
müssen die Ufer abgeflacht werden und ein geschwungener Lauf mit dem Bagger 
vorgegeben werden. 
 
5.3.4 Gewässerrandstreifen erwerben und ausweiten 
 
Die gesetzliche Grundlage von Gewässerrandstreifen wurde bereits in Kapitel 2.8.2 
erläutert. An den untersuchten Gewässern kommen ausgeprägte 
Gewässerrandstreifen nur in zwei Bereichen vor. Einer davon scheint ohnehin 
aufgrund seiner Nässe unrentabel und ist inzwischen als §24 a Biotop kartiert. Diese 
Randstreifen sind zu erhalten und möglichst zu erweitern. 
 
Überwiegend reicht die Nutzung landwirtschaftlicher Flächen jedoch bis an die 
Mittelwasserlinie. Schmale Saumstreifen sind teilweise anzutreffen, in der Regel 
werden sie jedoch spätestens im Herbst gemäht. Auch auf den städtischen 
Grundstücke an den untersuchten Gewässern bleibt bestenfalls ein Saumstreifen 
erhalten.  
 
Die Vorteile von Gewässerrandstreifen liegen neben der Verringerung und 
Abpufferung von Stoffeinträgen ins Gewässer auch in der Beschattung durch 
angesiedelte Gehölze, sowie in der Schaffung von Lebensräumen und 
Rückzugsbereichen für Insekten wie Schmetterlinge, Libellen, Spinnen und Wirbellose. 
Geringere Wassertemperaturschwankungen im Jahresverlauf und die Schaffung von 
Totholz- und Blattstrukturen wären für Fische und vor allem auch für Kleinstlebewesen 
von Vorteil. 
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Abbildung 21: einer der wenigen Abschnitte mit linksseitigem ungenutztem Gewässerrandstreifen (i. R. 
d. Riedbaarprojektes so festgeschrieben) 

 
Abbildung 22: Saumstreifen an schmalen Gewässern in extensiven Grünlandgebieten (Quelle: LfU B-W 

1994) 

 
In den Oberläufen von Mühlbach und Sichengraben würde die Einhaltung eines 
Saumstreifens gemäß obenstehender Abbildung ausreichen. Durch das zu erwartende 
Aufkommen von Gehölzen entstünden naturnähere Strukturen für das Gewässer und 
den generellen linearen Verbund von Lebensräumen. 
 
Auf die Problempunkte im Gewässerrandstreifen innerorts wurde in Kapitel 5.3.2 
bereits eingegangen. Sollte sich nach entsprechenden Öffentlichkeitsarbeits- und 
Informationsmaßnahmen keine Verbesserung erreichen lassen, sollte über die 
Ausweisung der gesetzlich möglichen Gewässerrandstreifen nachgedacht werden.  
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Generell gilt festzuhalten, dass die Breite eines ungenutzten oder nur sporadisch 
gemähten Gewässerrandstreifens der Gewässerbreite sowie der Talausbildung bzw. 
Talbreite angepasst sein sollte und somit Gewässer wie landwirtschaftlichen Nutzern 
gleichermaßen gerecht werden sollten.  

 

Abbildung 23: mögliche Ausbildung eines Gewässerrandstreifens bei angrenzender Wiesen- und 
Weidennutzung (LfU B-W 1994)  

 
Wie beim Grunderwerb von Auengrundstücken gilt auch für den 
Gewässerrandstreifen, dass die Eintragung einer Grunddienstbarkeit in das Grundbuch 
mit dem Verkehrswert entschädigt werden kann. Dadurch geht der 
Gewässerrandstreifen in den Besitz der Gemeinde über, der Landwirt wird finanziell 
entschädigt, es fallen jedoch keine Vermessungskosten an wird, da der Randstreifen 
nicht neu eingemessen werden muss.  
 
5.3.5 Grunderwerb 
 
Naturnahe Fließgewässer- und Auenentwicklung macht nur Sinn, wenn diese 
Maßnahmen auf Dauer angelegt werden und den angestrebten Zielen eine gewisse 
Konstanz zugrunde liegt. Um diese Kontinuität und die Rechtssicherheit für 
Gewässerunterhalter und die Besitzer der angrenzenden Grundstücke zu erreichen, ist 
es sinnvoll, die Gewässerrandstreifen und gewässernahe Grundstücke entsprechender 
Ausprägung bzw. mit Entwicklungspotential durch Ankauf oder Flächentausch durch 
die öffentliche Hand zu erwerben.  
 
Kommen diese beiden Möglichkeiten für den Grundstückseigentümer nicht in 
Betracht, gilt auch hier die, dass die Verkehrswertentschädigung über die Eintragung 
einer Grunddienstbarkeit im Grundbuch machbar ist und somit Dauerhaftigkeit im 
Umgang mit dem Gewässerrandbereich erreicht werden kann.  
 
Die Sicherung von Entwicklungsflächen als dauerhafter Gewässerrandstreifen oder 
naturnahe Aue ist Voraussetzung für eine eigendynamische Entwicklung des 
Fließgewässers. Außerdem trägt eine landwirtschaftliche Nutzung, die eine naturnahe 
Entwicklung der Fließgewässer ermöglicht, zum Erhalt und zur Bereicherung der 
Landschaft entscheidend bei.  
 
Bei Betrachtung der untersuchten Gewässer in der Landschaft wird deutlich, dass mit 
zunehmendem Ausbaugrad auch der Grundstücksbedarf zur Schaffung einer 
naturnahen Ausprägung des Gewässers steigt. Je mehr die Gewässer in ein statisches 
und stark vergleichmäßigtes Korsett gedrängt wurden, umso aufwändiger und 
platzraubender ist die Renaturierung.  
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Die konkreten Bereiche in denen im Zuge der Maßnahmen zur Erreichung eines 
naturnäheren Zustandes der Gewässer Grund erworben werden sollten, sind den 
Maßnahmenkarten (8.5) zu entnehmen. 
 
5.3.6 Fichtenforste in standortgerechte Gehölzvegetation umbauen 
 
Auf die negativen Auswirkungen der Nadelgehölze am Bach und in seinem 
Einzugsgebiet wurde bereits in Kapitel 4.4.8 eingegangen. Diese Einzelgehölze sollten 
entsprechend gerodet werden (vgl. Maßnahmenkarten 8.5). 
 
Der an den Wuhrgraben angrenzende Fichtenforst 'Wuhrholz' sollte im 
Gewässerrandstreifen sukzessive in standortgerechte Erlen - Eschen - Traubenkirschen 
- Bestände bzw. in Silberweiden – Auwald-Bestände, mit beispielsweise Silberweide 
(Salix alba), Bruchweide (Salix fragilis), Purpurweide (Salix purpurea) und der 
Mandelweide (Salix triandra) umgebaut werden (vgl. Leitbild Kap. 3.2). 
 
Neben der geschilderten Versauerung liegen weitere Nachteile von Fichtenbeständen 
am Gewässerufer in der fehlenden Böschungssicherung, der mangelnden 
Sohlsicherung infolge fehlender Wurzeln unter Wasser und der fehlenden Nahrung für 
das Makrozoobenthon mangels Blättern.  
 
Hinzu kommt, dass auch das Bachbett fichtengesäumter Bäche wesentlich 
ausgeräumter und ohne Hindernisse und Unterstände ist, so dass entsprechende 
Lebensräume und Unterschlupfmöglichkeiten für die Gewässerfauna fehlen. 
 

 
Abbildung 24: die Fichten des Wuhrholzes reichen bis unmittelbar an den Wuhrgraben 

 

Weiterführendes Ziel wäre, in Absprache mit den Forstbehörden, die reinen 
Nadelgehölzbestände im Wuhrholz sowie im Bereich des Behlaer Weihers in 
Laubmischwälder umzubauen. Dort sind die ins Stillgewässer eingeschwemmten 
Fichtennadeln ein weiteres Problem für die Wasserqualität. 
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5.3.7 Pflanzung standortgerechter Gehölze 
 
In Bereichen, in denen die Gewässer aufgrund der starken Tiefenerosion und der 
Strukturarmut aufgeweitet werden sollten, ist auch die Bepflanzung mit einzelnen 
standortgerechten Gehölzen sinnvoll. Beschattung, Sohlsicherung und Strukturierung 
dieser Umbaustrecken ist notwendig.  
 
Etwas massiver sollte die Bepflanzung des Otten- bzw. Wuhrgrabens östlich der 
Deponie erfolgen. Dort sind Erosionserscheinungen und Uferabbrüche bereits heute 
so ausgeprägt, dass sie erhalten bleiben sollten und als zukünftiger Lebensraum, 
beispielsweise für den Eisvogel, dienen könnten. 
 
Um jedoch dem Landwirt, der die angrenzende Fläche bewirtschaftet, ebenfalls 
gerecht zu werden und die Eigenentwicklung des Gewässers auf eine gewisse 
Maximallinie zu begrenzen, ist eine vergleichsweise dichte  Bepflanzung des rechten 
Gewässerufers vorgesehen.  
 
Ansonsten sollte eine völlige Festlegung des Gewässers durch zu intensive 
Bepflanzung in einer Art 'Grünverrohrung' vermieden werden. Nach Initialpflanzungen 
soll die Chance der Naturverjüngung genutzt und zugelassen werden. Dadurch können 
und sollen außerdem Pflanz- und Anwachspflegekosten gespart werden. 
 
Untersuchungen an verschiedenen renaturierten Gewässern ergaben, dass spontane 
Gehölze eine wichtige Rolle in der Verbesserung kleiner Fliessgewässer spielen, da sie 
zumeist näher an der Mittelwasserlinie und zugleich besser wachsen als gepflanzte 
Ufergehölze. Andererseits verkürzen gepflanzte Gehölze die Zeit, bis die durch sie 
entstehenden Strukturen wirksam werden. 
 
Aus diesem Grund sollte ein Mittelweg und somit eine Kombination aus gepflanzten 
Gehölzen und spontaner Gehölzvegetation angestrebt werden. Sonstige Abschnitte, 
deren Ufergehölze ebenfalls ergänzt werden sollten, sind den Maßnahmenplänen zu 
entnehmen. 
 
Folgende Gehölze sollten Verwendung finden: 
 

Gehölze im Mittelwasserbereich / Uferböschungsbereich 

Sträucher Bäume 

Purpurweide (Salix purpurea) Silberweide (Salix alba) 
Mandelweide (Salix triandra) Bruchweide (Salix fragilis) 
 Roterle (Alnus glutinosa) 
 Lorbeerweide (Salix pentandra) 

Gehölze oberhalb der Mittelwasserlinie und im Gewässerrandstreifen 

Traubenkirsche (Prunus padus) Esche (Fraxinus excelsior) 
Hasel (Corylus avellana) Flatterulme (Ulmus laevis) 
Pfaffenhütchen (Euonymus europea) Bergahorn (Acer pseudoplatanus) 
Schwarzer Holunder (Sambucus nigra) Winterlinde (Tilia cordata) 
Gew. Heckenkirsche (Lonicera xylosteum) Stieleiche (Quercus robur) 
 Hainbuche (Carpinus betulus) 
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5.3.8 Verzicht auf harten Uferverbau 
 
Auf die vielfältigen Ufersicherungsmaßnahmen wurde im Kapitel Defizite und Konflikte 
bereits eingegangen. Spezifisch für die Baar mit ihrer intensiven landwirtschaftlichen 
Nutzung ist der Uferverbau nicht nur innerorts, sondern auch in den Außenbereichen 
der freien Landschaft. 
 
Mit der geplanten Gewässeraufweitung des Mühlbachs in Sumpfohren könnten sich 
einige Problempunkte der Ufersicherung lösen, indem das neue Bachbett etwas von 
diesen Mauern und Steinschüttungen weg geführt wird. 
 
In den bislang äußerst engen Gewässerbereichen der Ortsmitte könnte durch den 
Vorbau von Röhrichtwalzen vor die Ufermauern des nördlichen Ufers eine 
Verbesserung erreicht werden. Im Rahmen der Anliegerinformation sollte jedoch 
versucht werden, über den Verzicht von Uferverbauungen oder alternative 
ingenieurbiologische Bauweisen zu informieren.  
 
Die Sicherung des südlichen Ufers sollte im Zuge einer Aufweitung mit möglichst 
sparsamem Steinsatzverbau in Kombination mit Weidensteckhölzern und 
Röhrichtpflanzungen erfolgen. Durch die Abtreppung der Blocksteinreihen und die 
gewundene Anordnung der unterbrochenen Reihen soll das derzeit herrschende 
Kastenprofil aufgeweitet und aufgelockert werden. Den Bedürfnissen nach 
Hochwasserschutz und einer naturnäheren Ausbildung für die Tier- und Pflanzenwelt 
soll gleichermaßen Rechnung getragen werden. 
 
Soweit es die Platzverhältnisse zulassen, jedoch trotzdem Uferverbau an den 
untersuchten Gewässern notwendig wird, sollte versucht werden, den Böschungsfuß 
mit Weidenfaschinen oder die Uferböschung mit Weidenspreitlagen zu sichern. Diese 
können vergleichsweise einfach eingebaut werden, sind in der Erstellung 
kostengünstiger als harter Verbau und bilden als „lebende Uferbauwerke“, richtig 
eingesetzt und mit entsprechender Pflege, auch nach Jahrzehnten Schutz und 
Lebensraum. Ihre Stabilität nimmt im Laufe der Jahre, bei entsprechenden 
Pflegerückschnitten zu, wohingegen bei technischem Verbau vom Moment der 
Fertigstellung an je, nach Bauweise und Konstruktion, schneller oder langsamer der 
Zerfall einsetzt. 
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Abbildung 25: Weidenfaschine zur Böschungsfußsicherung und Weidenspreitlage zur Uferböschungs-

sicherung  

Die Anwendung ingenieurbiologischer Bauweisen zur Ufer- und Böschungssicherung 
sollte dem Verbau mit Steinen und Steinschüttungen unbedingt vorgezogen werden. 
Vor allem die Vorteile für die Gewässerfauna und die gleichzeitige Beschattung und 
Schaffung eines Pufferstreifens durch die verwendeten Pflanzenteile sind enorm. Dies 
verdeutlichen auch die mit Weidenfaschinen gesicherten Abschnitte an Mühlbach und 
Sichengraben. Leider wurde in diesen Abschnitten jeweils beide Ufer gesichert (oder 
zumindest versucht zu sichern) und überwiegend ein zu geringer Abstand zwischen 
den beiden Ufern gewählt. 
 
Im Verbund mit der Forderung auf Verzicht der Ufersicherungen muss jedoch auch die 
Umsetzung des Gewässerrandstreifens gesehen werden. Die Einhaltung eines 
Pufferstreifens kann vielerorts zur Vereinfachung der Ufersicherung oder zu deren 
Verzicht beitragen. 
 
Neben der ufersichernden Wirkung die innerorts für die Bachanlieger Vorrang hat, 
ermöglichen die ingenieurbiologische Bauweisen den Gewässerbewohnern, die auf 
das zeitweise Verlassen des Baches angewiesen sind, (Eintagsfliegen- , Köcherfliegen- 
oder Libellenlarven) den Übergang von Wasser zum Festland um ihre 
Entwicklungsphase abzuschließen. Der harte Uferverbau bedeutet somit auch eine 
fehlende Querdurchwanderbarkeit des Baches für diese Organismen. Ebenso entfällt 
die Wasserwechselzone dieser Uferabschnitte für Pflanzen und Tiere, die auf geringe 
Wassertiefen angewiesen sind. 
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Der harte Verbau trägt zusammen mit dem Fehlen des Gewässerrandstreifens 
hauptsächlich zum Eintiefen des Gewässers bei. Folgen sind überhängende Ufer in 
ungesicherten Bereichen, Tiefenerosion und Grundwasserabsenkungen, denen häufig 
wieder mit Maßnahmen begegnet werden, die einer naturnahen Gewässerentwicklung 
entgegenstehen und die negativen Auswirkungen verstärken oder nur an andere 
Stellen verlagern. 
 
Die Bereiche in denen eine Ufersicherung zum Schutz der angrenzenden Nutzung 
notwendig ist, ist den Maßnahmenplänen zu entnehmen. 
 
5.3.9 Förderung eigendynamischer Entwicklungen 
 
Eigendynamischen Entwicklungen, wie z. B. Laufverlagerungen, Windungen, 
Inselbildungen, Laufverengungen, Laufaufweitungen und Laufgabelungen sind in den 
untersuchten Gewässern bestenfalls in Ansätzen vorhanden. Wesentlich häufiger 
hingegen sind erodierte Uferabschnitte anzutreffen. Durch den, auf längen Abschnitten 
durchgeführten, Ausbau mit Tieferlegung der Sohle entstanden diese zumeist 
aufgrund Rutschungen infolge der Tiefenerosion.  
 
Die Möglichkeit der Gewässer aus eigener Kraft die Strukturvielfalt entscheidend zu 
erhöhen ist in diesen tief eingegrabenen Abschnitten leider eher gering.  
 
Einer der weniger tief eingeschnittenen Abschnitte mit beginnender eigendynamischer 
Entwicklung zeigt das obenstehende Bild am Wuhrgraben im Bereich der Mülldeponie. 
Die Laufentwicklung dieses Abschnitts zeigt erste schwache Laufkrümmungen, die 
Breitenvarianz variiert etwas und auch die Gewässertiefen sind nicht mehr ganz so 
gleichmäßig. 
 
Das Abrücken mit der Bewirtschaftung durch den Mähverzicht am rechten Ufer wäre 
ein weiterer Schritt zu einer naturnäheren Gewässerentwicklung. Wichtig wäre 
allerdings mittelfristig der Grunderwerb des Gewässerrandstreifens am rechten Ufer, 
um die Eigendynamik langfristig zu zulassen.  

 
Abbildung 26: Wuhrgraben im Bereich der Deponie mit beginnender eigendynamischer Entwicklung 
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Die vorgesehenen Abschnitte, in denen die Förderung der eigendynamischen 
Entwicklungen aus fachlicher Sicht machbar und sinnvoll erscheinen sind den 
Maßnahmenplänen zu entnehmen. Zum einen handelt es sich um wenig 
eingeschnittene Abschnitte im Quellbereich des Mühlbachs, sowie nach der Ortslagen 
von Sumpfohren, am Wuhrgraben nach der Mülldeponie und südlich des Wuhrholzes.  
 
Mit dem Einbau von Störsteinen und Totholz ins Gewässerbett sollte die 
Eigendynamik der Gewässerläufe beschleunigt werden und durch die 
Strömungsumleitung zur verstärkten Seitenerosion angeregt werden. 
 
Im Zuge dieser Maßnahme geht landwirtschaftliche Nutzfläche verloren, bzw. deren 
maschinelle Bearbeitung wird erschwert. Aus diesem Grund muss im Vorfeld, soweit 
dies möglich ist, entsprechender Grunderwerb durch die Stadt getätigt werden. Um 
beispielhafte Gewässerbereiche zu schaffen, wurden vorzugsweise Abschnitte 
ausgewählt, die an städtische Grundstücke angrenzen.  
 
Indem vorab die Initialmaßnahmen in diesen Abschnitten durchgeführt würden, 
könnte eine Art Anschauungsprojekt entstehen, um zu zeigen, dass mit wenig 
Aufwand Verbesserungen für die Gewässer erreicht werden können, von denen 
gleichzeitig der Mensch durch einen verbesserten Hochwasserschutz profitiert. 
 

 
Abbildung 27: Prinzipskizze Totholzbuhne 
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5.3.10 Uferschutz vor Viehtritt 
 
Die vergleichsweise selten anzutreffende Beweidung der Wiesen entlang der 
untersuchten Gewässer bis in das Bachbett hinein und der Zugang an das Gewässer in 
Form direkter Bachtränken führt neben Erosionserscheinungen in erster Linie zu einem 
erhöhten Nährstoffeintrag und von Fall zu Fall zum Eintrag von Fäkalbakterien. Vor 
allem diese fließgewässerfremden Stoffe führen zu einer Verschiebung des 
Wasserinhalts und verändern so das natürliche Gleichgewicht zwischen Auf- und 
Abbau, Produzenten und Konsumenten.  
 
Im Zuge des Ausbaus des Sichengrabens wurden punktuell an den Ufern mit 
Flussbausteinen die Ufer abgeflacht um Zugänge an das Gewässer zu schaffen. Diese 
werden teilweise sehr intensiv genutzt. Viehtritt und starke Bodenerosion sind die 
Folge. 
 
Langfristig gesehen kann es auch nicht im Sinne des Landwirts sein, wenn der humose 
Oberboden nach und nach abgeschwemmt wird, weil die Grasnarbe fehlt. Deshalb 
sollte auf eine geringere Beweidungsintensität geachtet werden. Die Schaffung einer 
Viehtränke über eine Schlauchleitung außerhalb des Sichengrabens scheint 
angebracht und wird an anderen Stellen des Gewässers ebenfalls erfolgreich 
praktiziert. 
 

 
Abbildung 28: starke Erosionserscheinungen und eine der befestigten Rampen in den Sichengraben  

 
Auch in diesen Fällen sollte versucht werden, durch Informationsveranstaltungen und  
- material bei den Landnutzern Verständnis zu wecken und Änderungen zu erreichen. 
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5.3.11 Extensivierung von Wirtschaftsgrünland / Umwidmung der Äcker in den 
Auenbereichen 

 
Die Intensität der landwirtschaftlichen Nutzung des Gebietes wurde bereits in Kapitel 
2.6.2 geschildert. Wenn es bei den derzeitigen Rahmenbedingungen und dem 
Nutzungsdruck auf der Baar auch nicht zu erwarten ist, sollte wann immer sich die 
Möglichkeit ergibt, Grünland zu extensivieren und Ackernutzung im Gewässerumfeld 
umzuwidmen, diese Chance genutzt werden. Hierbei wäre der Ausbau der Förderung 
von Extensivgrünland wünschenswert.  
 
Der Ausbau der Extensivierungs- und Pflegeverträge, wie sie im Rahmen des 
Riedbaarprojektes abgeschlossenen wurden, wäre nicht nur aus Sicht des 
Gewässerschutzes sinnvoll. Neben dem gesamten Wasserkreislauf würden zusätzlich 
natürlich auch die Tier- und Pflanzenarten dieser selten gewordenen Lebensbereiche, 
wie beispielsweise Storch und Kiebitz profitieren. 
 

 
Abbildung 29: nördlich und südlich der Deponie finden sich noch einige Nasswiesenreste 

 
5.4 Umbaumaßnahmen zur naturnahen Gestaltung der untersuchten Gewässer  
 
Bei den Umgestaltungsmaßnahmen an Mühbach, Otten-, Wuhr-, Marben-, und 
Sichengraben handelt es sich hauptsächlich um Maßnahmen zur Wiederherstellung 
der Durchwanderbarkeit der vorhandenen Querbauwerken und Verrohrungen, die 
Verbreiterung des Gewässerbetts zur Verringerung der Tiefenerosion sowie die 
Laufverlängerung zur Erhöhung des Wasserrückhalts. 
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5.4.1 Durchwanderbarkeit wiederherstellen 
 
Die Durchgängigkeit und Durchwanderbarkeit eines Gewässers ist für viele Arten der 
Fischfauna und der Kleinstlebewesen lebensnotwendig. Neben der Rückwanderung 
nach sog. Driftereignissen, wie z. B. nach Hochwasser, beanspruchen manche Arten 
oder deren Nachkommen einen speziellen Fließgewässerabschnitt während einer 
bestimmten Lebensphase. Das sog. Makrozoobenthon (mit dem Auge sichtbare 
wirbellose Lebewesen des Gewässerbodens) ist, mit Ausnahme der Schnecken, nicht 
in der Lage Abstürze zu überwinden (vgl. auch 4.4.1) 
 
Hinzu kommen geschiebelose Verrohrungen und betonierte Sohlverbauungen, die 
speziell den Kleinlebewesen ein Aufwandern gegen die Strömung nicht erlauben. Als 
Lebensraum gehen diese Abschnitte völlig verloren. 
 
Bereits im Quelllauf des Mühlbachs sind geschiebelose Verrohrungen zur Überfahrt 
des Grabens mit landwirtschaftlichen Maschinen eingebaut. Allein drei davon führen 
auf ein und das selbe Grünlandflurstück. Es ist deshalb davon auszugehen, dass 
mindestens zwei Rohre heraus genommen werden könnten. Das dritte sollte 
mittelfristig mit einem Geschiebevlies, langfristig durch einen Durchlass ersetzt 
werden. 
 
Eine Verrohrung mit nachfolgendem Sohlverbau ist ca. 600 Meter unterhalb des 
Quellbereichs unter der schmalen Teerstraße anzutreffen. Diese sollten mit einer 
nachträglichen Geschiebebremse beispielsweise in Form eines Holzrostes ausgestattet 
werden.  
 
Die Verrohrungen östlich der Rohrbachäcker sollten soweit möglich heraus 
genommen werden. Unter der Wegeverbindung muss längerfristig ein sohloffener 
Durchlass und Geschiebe zur Überwindung des nachfolgenden Absturzes eingebracht 
werden. 
 
Weitere kurze Verrohrungen sind ebenfalls an den beiden anderen Quellläufen 
anzutreffen. Hier sollte ebenfalls geprüft werden, ob sie noch genutzt werden. Können 
sie nicht herausgenommen werden, sollte ein Geschiebevlies eingebaut werden. 
 
Wesentlich negativer wirkt sich die 150 m lange Verdohlung in Sumpfohren auf das 
Gewässer aus. Sie wirkt als Totalbarriere und sollte dringend herausgenommen 
werden, im Bereich der Straße bzw. Grundstückszufahrten sollten sohloffene 
Durchlässe oder besser noch Brücken erstellt werden. 
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Abbildung 30: Auslauf der Verdohlung Sumpfohren 

 
Weitere geschiebelose Betonrohre oder – durchlässe sind in den Wuhr- und den 
Ottengraben im Bereich der B31 eingebaut. Ebenso im Wuhrgraben im Bereich der 
'Faulen Brücke'. Alle drei sollten mit Geschiebebremsen, beispielsweise in Form von 
Betonfertigteilen (vgl. Abbildung 32), zum Rückhalt natürlichen Sohlmaterials 
ausgestattet werden. 
 

 
Abbildung 31: geschiebelose Betonverrohrung bei der 'Faulen Brücke' 
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Abbildung 32: Prinzipskizze einer Geschiebebremse 

 
Im Rahmen des Ausbaus des Sichengrabens wurden zwei Abstürze von ca. einem 
Meter Höhe eingebaut. Ein baugleicher Absturz ist auch im Ottengraben im Bereich 
der Deponie zu finden. Diese Abstürze sollten durch den Einbau von größerem 
Blockmaterial in kleine raue Rampen umgebaut werden. Dabei sollte ein stetiges 
Gefälle von ca. 5 bis 10 % entstehen. Wichtig ist hierbei die Verfüllung der 
Blocksteinzwischenräume mit feinerem Geschiebe um das Abfließen des Wassers 
unter den Blöcken zu verhindern. 
 

 
Abbildung 33: einer der im Rahmen des Gewässerausbaus betonierten Abstürze im Sichengraben 

 
Ein weiterer kleiner Absturz entstand durch den Geschiebemangel nach einer der 
zahlreichen 5 m langen Verrohrungen des Sichengrabens. Auch hier sollte größeres 
Geschiebe als Sohlrampe eingebracht werden. Die einzige Grundschwelle die in den 
untersuchten Gewässern gefunden wurde, befindet sich ebenfalls im Sichengraben 
und sollte im Zuge der Gewässeraufweitung herausgenommen bzw. durch mehrere 
versetzt eingebaute Steine sohleben ersetzt werden. 
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Die genannten Rohre selbst sind oft zumindest eingeschränkt durchwanderbar, da das 
Gefälle so gering ist, dass zumindest sehr feines Geschiebe zurückgehalten wird.  
 
Hinzu kommen kurze Sohlverbaustrecken im Sichengraben, vor und nach den 
eingebrachten Verrohrungen. Aufgrund des geringen Gefälles hat sich teilweise ein 
geringer Geschieberückhalt gebildet. Die Herausnahme einzelner Steinreihen oder 
zumindest die Entfernung der Betonverfugung wäre hilfreich zur Schaffung der 
Durchwanderbarkeit.  
 
5.4.2 Verdohlungsbereiche in Sumpfohren öffnen und Rückstau beseitigen 
 
Besondere Beachtung verdienen aufgrund ihrer negativen Auswirkungen ein langer 
Durchlass am Ortsbeginn sowie die Verdohlung des Mühlbachs in Sumpfohren.  
 
Vor allem die 150 Meter lange Verrohrung teilt den Bach aufgrund ihrer Länge und 
dem Aufstau am Anfang der beiden parallel laufenden Rohre in zwei völlig getrennte 
Abschnitte. Der entstehende ganzjährige Rückstau von ebenfalls ca. 150 Metern Länge 
lässt den Bach zu einer Art Stillgewässer werden.  
 
Für die Anlieger (der Straße die sinnigerweise 'Am Bach' heißt) und den Betrachter des 
Ortskerns verschwindet der Bach völlig aus dem Sichtfeld und damit auch ein Stück 
aus dem Bewusstsein. Durch die Aufstauhöhe werden nicht nur das Gewässer und 
seine potentiellen Bewohner beeinträchtigt, sondern auch eine Zugänglichkeit für die 
Menschen, speziell für Kinder aufgrund der Wassertiefe verhindert.  
 

 
Abbildung 34: Rückstaubereich des Mühlbachs in Sumpfohren 
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Abbildung 35: mögliche Aufweitung und Öffnung der Verdohlung des Mühlbachs in Sumpfohren 

Derzeit durchzieht der Mühlbach den Ort kanalartig und verschwindet dann im 
Nirgendwo unter Misthaufen, Glascontainern und der Straße. Eine Besiedelung mit 
Fischen und Kleinlebewesen von unterhalb ist nicht möglich, ebenso wenig wie das 
Ausbilden von Ansätzen gewässertypischer Strukturen. 
 
Deshalb gilt es diese Verrohrung herauszunehmen und durch entsprechenden 
Straßenrückbau, unter anderem durch die Verlegung der Bushaltestellen und die 
Verschwenkung der Straße nach Süden dem Gewässer wieder mehr Platz zu geben. 
Die Straße 'Am Bach' müsste eventuell verschmälert werden bzw. der Gehweg mittels 
Pflasterbund in die Straße integriert werden. Dies scheint auf grund des geringen 
Verkehrsaufkommens durchaus möglich. 
 
Der Ankauf von Gelände am rechten Ufer im Bereich der Straße 'Am Bach' und die 
Verlegung von Misthaufen und Garten wären zusätzlich notwendig, um eine 
ausreichende Breite des Gewässerbettes zu erhalten und auch im Hochwasserfall den 
problemlosen Abfluss zu gewährleisten.  
 
Die notwendige Ufersicherung sollte mit Blocksteinsatz und Weidensteckhölzern und 
keineswegs massiv erfolgen. Die Querungen unter der Straße und den bestehenden 
Garagen sollten durch sohloffene Durchlässe oder noch besser durch Brücken 
gewährleistet werden. 
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Um der Notwendigkeit eines Aufstaus für Löschwasserzwecke gerecht zu werden, 
könnten an den Durchlasswänden oder Brückenlagern Schienen angebracht werden, 
in die im Notfall Schütztafeln zum Rückhalt des Wassers eingeschoben werden 
können. Von einem dauerhaften Aufstau ist jedoch abzuraten. Nötigenfalls müsste ein 
separater Brandweiher nördlich des Ortskerns (beispielsweise in Nähe des 
Fußballplatzes) angelegt werden. Im Winter könnte dieser gleichzeitig als Eisweiher 
genutzt werden. 
 
Der lange Durchlass am Ortsbeginn (unter der Straße K 57 41 Richtung Behla) sollte 
ebenfalls im Bereich des Privatgrundstücks soweit als möglich zurück gebaut und 
verkürzt werden. 
 
5.4.3 Laufverlängerung / Rückbau von Begradigungen 
 
Die nahezu allgegenwärtige Hochwassergefahr ist auch für die Riedbaar von 
Bedeutung. Selbst wenn von den Ortslagen im Untersuchungsraum nur Sumpfohren 
wirklich durch Hochwasserereignisse bedroht ist, sollte doch auch der Gedanke an die 
Unterlieger, v.a. entlang der Donau, nicht außer Acht gelassen werden. 
 
Jede noch so geringe Laufverlängerung und jede Gewässeraufweitung hilft, den 
Wasserabfluss zu verzögern. In der Summe hilft jede Sekunde, die das Wasser länger 
unterwegs ist, um Hochwasserspitzen zu entschärfen. 
 
Deshalb gilt es, die durchgeführten Begradigungen zumindest teilweise und soweit es 
die Rahmenbedingungen zu lassen rückgängig zu machen und den Lauf der Gewässer 
wieder zu verlängern. 
 
Aufgrund des trapezförmigen Ausbaus mit einer überwiegend sehr tiefen 
Gewässersohle, können die Gewässer oft ihren Lauf nicht allein verlegen und 
verlängern, selbst wenn immer wieder die Ansätze hierzu, wie auf nachfolgendem 
Bild, erkennbar sind. 
 

 
Abbildung 36: auch in den ausgebauten Bereichen ist eine beginnende eigendynamische Entwicklung 
erkennbar 
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Aus diesem Grund kann die Laufverlängerung nur erreicht werden, indem die 
Gewässer aufgeweitet werden, die Ufer abgeflacht werden und ein gewundener Lauf 
zumindest grob vorgezeichnet wird. 
 
Eine bessere Verzahnung der Gewässer mit ihrer Aue, verbesserte Strukturvielfalt 
auch durch punktuelle Bepflanzungen, verbesserte Lebensbedingungen für Fische und 
Wirbellose sowie die verbesserte Selbstreinigungskraft wären auch hier 
wünschenswerte Folgen dieser Maßnahme. Voraussetzung ist, wie bei der 
eigendynamischen Entwicklung auch, der Erwerb eines beidseitigen 
Gewässerrandstreifens. Auch hier sollte die Stadt mit gutem Beispiel vorangehen und 
Maßnahmen auf den städtischen Grundstücken (wie z. B. südlich der Deponie) 
durchführen. 
 
5.4.4 Gewässerbett verbreitern um Tiefenerosion zu verringern 
 
Diese Maßnahme hängt eng mit der, im vorangehenden geschilderten, 
Laufverlängerung der Gewässer zusammen. Verzichtet man auf die 
Gewässeraufweitung und lässt die Fließgewässer sich weiter eingraben, wird ebenfalls 
landwirtschaftliche Nutzfläche verloren gehen oder längerfristig in ihrem 
Wasserhaushalt gestört. Die entstehenden negativen Auswirkungen für die Gewässer 
und den gesamten Wasserkreislauf wurden bereits geschildert. 
 
Die stärksten Ausmaße hat die Erosion im Bereich des Ottengrabens bei der Scheune 
südlich des Schloßbuck mit bis zu 4 Meter angenommen. Hier stehen Wasserbreite 
und Gewässertiefe in großem Missverhältnis. Dort stellt sich die Frage, ob im Rahmen 
der naturnahen Umgestaltung nicht sogar durch das Einbringen von Geschiebe die 
Sohle des Gewässers künstlich angehoben werden muss, um einen Gewässerzustand 
zu erreichen, der dem Leitbild näher kommt.  
 

 
Abbildung 37: am Ottengraben südlich des Schloßbucks stehen Gewässerbreite und –tiefe in großem 

Missverhältnis  
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Entlang der östlichen Grenze der Deponie ist die Tiefenerosion ebenfalls sehr stark 
ausgeprägt. In diesem Bereich wurde das Gewässer jedoch zum Glück nicht 
trapezförmig ausgebaut. So entstanden wertvolle Steilabbrüche, die möglichst durch 
das Abrücken der landwirtschaftlichen Nutzung erhalten werden sollten.  
 

 
Abbildung 38: diese Steilabbrüche sind bereits so ausgeprägt, dass sie erhalten bleiben sollten 

Um die Veränderung des Gewässers für den betroffenen Landwirt kalkulierbar zu 
machen, könnte durch eine vergleichsweise dichte Bepflanzung in ausreichendem 
Abstand zum rechten Ufer eine maximale Ausbreitungsgrenze für das Gewässer und 
zugleich Bewirtschaftungsgrenze des Grünlands festgelegt und gesichert werden. 
 

5.4.5 Uferverbau entfernen / Röhrichtwalze vorbauen 

 

Massive betonierte Ufermauern sind in Sumpfohren, Uferverbau mit Flussbausteinen 
auch in der freien Landschaft anzutreffen. Erstgenannte sollten im Zuge der 
Aufweitung des Gewässers entfernt (vgl. Plan 8.5) bzw. mit dem Vorbau einer 
Röhrichtwalze ökologisch und optisch verbessert werden.  
 
Durch diesen vorgesetzten Pflanzenbewuchs werden Lebensraum und Strukturen für 
die Gewässerbewohner geschaffen und ein provisorischer Übergang zwischen Wasser 
und Land wiederhergestellt. 
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Abbildung 39: Schaffung einer provisorischen Wasserwechselzone vor Ufermauern  

 
Am Wuhrgraben sollte der Rückbau des Uferverbaus vor allem in Verbindung mit dem 
Einleiten eigendynamischer Entwicklungen durchgeführt werden Dies wurde in Kapitel 
5.3.9 bereits geschildert.  
 
5.4.6 Einmündungen der Seitengewässer durchgängig gestalten 

 
Betrachtet man die Zusammenflüsse der untersuchten Gewässer, fällt lediglich die 
Mündung des Sichengrabens in den Ottengraben mit seinem Sohlverbau negativ auf. 
Dieser sollte herausgenommen werden, die anderen mit einem Vlies zum Rückhalt von 
Geschiebe ausgestattet werden.  
 
Die kleinen Seitengräben hingegen führen sehr oft verrohrt in das Hauptgewässer, 
nicht selten mit einem Gefällesprung. Hier sollte versucht werden in Gesprächen mit 
den Landwirten jene Verrohrungen zu finden, die nicht zwingend nötig sind. Mit ihrer 
Herausnahme könnte wieder ein Teil des Gewässersystems zusammenhängend 
gestaltet werden, was in Anbetracht der vielen Drainagen auch dringend notwendig 
wäre. 
 
Im Zuge der Aufweitung des Sichengrabens sollte versucht werden, die zahlreichen 
Gräben der südlichen Grünlandfläche wieder unmittelbar anzubinden. Gleiches gilt für 
den Seitengraben aus dem Gewann Nupen. 
 
5.4.7 Wiedervernässung von Grünland  

 
Die Wiedervernässung von Grünlandflächen brächte neben einem erhöhten 
Wasserrückhalt und somit Hochwasserschutz durch die Schaffung von selten 
gewordenem Lebensraum vor allem für die darauf spezialisierten Tierarten 
Verbesserung. Für den Erhalt und die Vergrößerung beispielsweise der Kiebitz-, 
Brachvogel- und Storchpopulationen der Riedbaar wäre diese Maßnahme wichtig.  
 
Inwieweit sich die Landwirtschaft mit einer solchen Entwicklung abfinden könnte, 
muss die Zukunft zeigen. Es wird aber sicher auch in entscheidendem Maße von der 
Entlohnung entsprechender Ertragsrückgänge und Bewirtschaftungserschwernisse 
abhängen. 
 

 ÖKON Vegetationstechnik GmbH 

Röhrichtwalze 
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Um die Chancen der Umsetzung einer Wiedervernässung zu erhöhen, wäre die 
Durchführung auf städtischen Grundstücken sinnvoll und ist entsprechend den 
Maßnahmenplänen zu entnehmen. Gleichzeitig könnte mit dieser Maßnahme die 
Zerstörung des Hüfinger Moores durch die Umwandlung zum Deponiestandort etwas 
ausgeglichen werden. 
 
5.4.8 Gewässererleben – Zugang zum Mühlbach gestalten und schaffen  

 
Bislang muss sich der Kontakt mit dem Mühlbach in Sumpfohren auf den Sichtkontakt 
oder das Werfen von Gegenständen aller Art ins Gewässer beschränken. Um diese 
Situation zu verbessern und Kindern wie Erwachsenen gleichermaßen die Welt der 
Fließgewässer näher zu bringen, sollte die Wassertiefe durch die Aufweitung des 
Querschnitts verringert werden und ein entsprechender Zugang an den Bach 
geschaffen werden. 
 

 
Abbildung 40: von einer Aufweitung des Mühlbachs würde nicht nur der Bach sondern auch das 

Ortsbild und die Sumpfohrener selbst profitieren 

 
Durch die Gestaltung von Steinquadern als Sitzsteine und die Bepflanzung mit 
standortgerechten Bäumen könnte eine Verbesserung der Attraktivität der Ortsmitte 
entstehen, die zum Spielen, Verweilen, Treffen und Genießen einlädt.  
 
Als bereits gebautes Beispiel könnte der Bereich des Brändbaches bei der Grund- und 
Hauptschule in Bräunlingen dienen. Dort wurde mit Kalkblöcken und 
Weidensteckhölzern im Zuge der Neuanlage eines Teiches im Nebenschluss des 
Baches versucht, sowohl den Schülern als auch dem Bach gerecht zu werden. 
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Abbildung 41: Ufersicherung am Brändbach mit Blocksatz und Weidensteckhölzern in Bräunlingen 
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5.5   Tabellarische Übersicht der Maßnahmen  
 

Abschnitts-
nummer 

Lage der Maßnahme Maßnahmenart Maßnahme Beschreibung 

3 Quellläufe unterhalb Behla Entwickeln Saumstreifen schaffen Verzicht der Nutzung eines zumindest 2 m 
breiten Saumstreifens entlang der Gräben im 
Grünlandbereich, max. alternierende Mahd im 
Herbst 

Südlicher Quelllauf unterhalb Behla Entwickeln Durchwanderbarkeit wiederherstellen div. kurze, geschiebelose Betonverrohrungen, 
die herausgenommen werden sollten oder mit 
einer Geschiebebremse ausgestattet werden 
sollten 

Nördlichster Quelllauf unterhalb Behla Entwickeln Wasserqualität verbessern Ursache der Verschmutzung klären, mögliche 
Fehlanschlüsse Kanalisation Behla beseitigen 

Mühlbach zwischen Erddeponie und 
Sumpfohren 

Pflegen + 
Erhalten 

Weidenfaschinen abschnittsweise auf 
den Stock setzen 

Vorhandene Faschinen im Lauf der nächsten 
Jahre auf den Stock setzen 

Entwickeln Grunderwerb tätigen Gewässerrandstreifen oder Ufergrundstücke 
durch die öffentliche Hand erwerben, mit der 
Bewirtschaftung abrücken 

Quellläufe bis Ortsbeginn Sumpfohren 

Entwickeln Gewässerrandstreifen vollziehen  Entlang der Äcker ohne Grünlandpufferstreifen 
zum Gewässer einen umbruchsfreien, 10 m 
breiten Gewässerrandstreifen schaffen 

Umgestalten Gewässer aufweiten Aufweitung des stark vergleichmäßigten 
Querprofils zur Verringerung der Tiefenerosion 

� 

Mühlbach zwischen Erddeponie und 
Sumpfohren, nördlichster Quelllauf 
unterhalb Behla 
 

Entwickeln  Standortgerechte Gehölze pflanzen Nach der Aufweitung punktuelle Bepflanzung 
der Tiefenerosionsbereiche zur Sicherung der 
Sohle 
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Abschnitts-
nummer 

Lage der Maßnahme Maßnahmenart Maßnahme Beschreibung 

Umgestalten Durchwanderbarkeit wiederherstellen Verdohlung unter Straße Richtung Behla (K 57 
41) soweit als möglich rückbauen und unter 
der Straße durch Brücke oder Durchlass 
ersetzen 

Ortsbeginn Sumpfohren 
 

Umgestalten Durchwanderbarkeit 
wiederherstellen, Eigendynamik 
fördern 

Verbau mit Betonplatten (Sohle + Ufer)entlang 
des Privatgrundstücks herausnehmen  

Ortslage Sumpfohren, vor Rückstau Umgestalten Gewässer aufweiten Aufweitung des Querschnitts Richtung Norden, 
Laufverlängerung, falls Grunderwerb möglich 

Entwickeln Öffentlichkeitsarbeit, Anwohner 
informieren, evtl. Gewässerschau 

Anwohner über die Folgen ihrer Handlungen 
am und im Gewässer informieren, v.a. bzgl. 
Grünschnittablagerungen 

Entwickeln Gewässerrandstreifen ausweisen  
Pflege Nicht standortgerechte Gehölze am 

Gewässer roden 
Nadelgehölze und sonstige nicht 
standortgerechte Gehölze entfernen 

Umgestalten Durchgängigkeit wiederherstellen, 
Uferverbau entfernen, Wasserqualität 
verbessern 

150 m lange Verdohlung öffnen, Rückstau 
beseitigen, Ufermauern entfernen oder Vouten 
vorbauen bzw. Gewässer aufweiten, Straße 
verschmälern 

� 
Sumpfohren 
 

Umgestalten Ufer sichern Punktuelle Ufersicherung mit Weidenfaschinen 
und Erlen, wenn Grunderwerb und 
Gewässeraufweitung nicht möglich, evtl. 
sparsame Steinschüttung am Ufer 
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Abschnitts-
nummer 

Lage der Maßnahme Maßnahmenart Maßnahme Beschreibung 

Entwickeln Gehölze nachpflanzen Für die abgängigen Pappeln entsprechenden, 
Rotmilan - tauglichen Ersatz schaffen (z.B. 
Eichen, Ahorn, notfalls einzelne Grau- oder 
Silberpappeln), zusätzlich Erlen zur 
Stabilisierung der Gewässersohle 

Entwickeln Grunderwerb tätigen, ungenutzten 
Gewässerrandstreifen schaffen 

Mahdverzicht (wie in einem kurzen Abschnitt 
bereits vollzogen) zur Stabilisierung der Ufer  

zwischen Ortsende Sumpfohren und 
Langwiesen 

Umgestalten Gewässer aufweiten falls Grunderwerb möglich und Kanalverlauf 
dies zulässt, Aufweitung des Querprofils, 
Abflachung der Ufer zur Verringerung weiterer 
Tiefenerosion 

Gewässerböschung entlang des 
Sportplatzes 

Entwickeln Saumstreifen schaffen Mahdverzicht hinter dem Ballfangzaun, Stadt 
als Vorbild  

Acker im Bereich Bonerland Entwickeln Gewässerrandstreifen vollziehen  Entlang der Äcker ohne Grünlandpufferstreifen 
zum Gewässer einen umbruchsfreien, 10 m 
breiten Gewässerrandstreifen schaffen 

Einmündung Sichengraben in 
Ottengraben, südöstliche Ecke 
Mülldeponie 

Umgestalten Durchwanderbarkeit 
wiederherstellen, Ufer- und 
Sohlverbau herausnehmen 

Vorhandene Flussbausteine im 
Mündungsbereich herausnehmen, zur 
Sohlstabilisierung einzelne Erlen pflanzen 

Umgestalten Durchwanderbarkeit wiederherstellen Sohlabsturz, Sohl- und Uferverbau 
herausnehmen 

Entwickeln Saumstreifen schaffen Mahdverzicht am rechten Ufer zur 
Verringerung der Uferbelastung, Bepflanzung 
in entsprechendem Abstand 

Umgestalten Grunderwerb tätigen, Gewässer 
aufweiten, Eigendynamik fördern 
bzw. zulassen 

Querprofil aufweiten um weiteres Eingraben 
des Gewässers zu verhindern, wenn möglich 
Laufverlängerung 

� 
Entlang östlicher Grenze Mülldeponie 

Umgestalten Rückbau Weidezaun Weidezaun entlang Ottengraben, verläuft bis in 
die Böschung des Gewässers, etwas Abrücken 
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Abschnitts-
nummer 

Lage der Maßnahme Maßnahmenart Maßnahme Beschreibung 

Seitengraben entlang nördlicher 
Grenze Mülldeponie 

Umgestalten Durchwanderbarkeit wiederherstellen Zwei nicht mehr benötigte Verrohrungen über 
den Graben nördlich der Deponie 
herausnehmen 

Umfeld Mülldeponie allg.  Entwickeln Müll regelmäßig beseitigen, 
langfristig Zaun rückbauen 

Starke Müllbelastung am und im Bach, 
regelmäßiges Sammeln nötig, zumindest aber 
nach der Schließung der Deponie 2004, 
Rückbau des Zaunes ebenfalls zu diesem 
Zeitpunkt 

Umgestalten Durchwanderbarkeit wiederherstellen Geschiebelose Verrohrungen und Sohlverbau 
im Bereich 'Faule Brücke' und B 31, 
Geschiebebremsen einbauen 

� Faule Brücke / Schlossbuck 

Entwickeln Saumstreifen schaffen, Tiefenerosion 
verringern 

Mahdverzicht am rechten Ufer zur Förderung 
der eigendynamischen Entwicklung und 
Ansiedlung von Gehölzen zur Verringerung der 
Tiefenerosion  

Oberlauf Sichengraben Entwickeln Saumstreifen schaffen, 
Eigendynamik zulassen, Beschattung 
fördern 

Mahdverzicht beidseits zur Förderung der 
eigendynamischen Entwicklung und 
Ansiedlung von Gehölzen zur Verringerung der 
Tiefenerosion, Verringerung des 
Algenwachstums durch Beschattung, 
Verbesserung der Wasserqualität 

Entwickeln Grunderwerb tätigen Eigendynamik zulassen 
Umgestalten Gewässer aufweiten, Tiefenerosion 

verringern 
Querprofil aufweiten, Laufverlängerung 
schaffen, punktuelle Erlenbepflanzung zur 
Sohlsicherung 

� Sichengraben im Bereich Eichhöfe 
 

Umgestalten Durchwanderbarkeit wiederherstellen  Sohl- und Uferverbau herausnehmen, zwei 
Abstürze herausnehmen bzw. durch den 
Einbau von großen Steinen und Feinmaterial 
abflachen 
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Abschnitts-
nummer 

Lage der Maßnahme Maßnahmenart Maßnahme Beschreibung 

Entwickeln Grunderwerb tätigen Eigendynamik zulassen 
Umgestalten Gewässer aufweiten, Tiefenerosion 

verringern 
Querprofil aufweiten, Laufverlängerung 
schaffen 

Sichengraben zwischen 
Verbindungsstraße Eichhöfe und 
Mündung in Ottengraben 
 Umgestalten Durchwanderbarkeit wiederherstellen 4 Verrohrungen und Sohlverbau mit 

Geschiebebremse durchgängig gestalten bzw. 
Sohlverbau soweit möglich herausnehmen � 

Riedwiesen südlich Sichengraben Umgestalten Durchwanderbarkeit zu den 
Seitengräben in den Riedwiesen 
wiederherstellen 

Verrohrungen in den Mündungsbereichen der 
Gräben herausnehmen um Gewässernetz zu 
verbinden 

Wuhrgraben zwischen B 31 und 
Riedseen 

Entwickeln Gewässerrandstreifen im Bereich der 
städtischen Gründstücke 
extensivieren 

Zwischen B 31 und Wald bereits Grünland in 
städt. Besitz, Zaun und Bewirtschaftung von 
Gewässer abrücken um Eigendynamik zu 
zulassen  

Ausbaustrecke Wuhrgraben zwischen 
B 31 und Einmündung Binsengraben 

Umbauen Uferverbau herausnehmen, 
Eigendynamik fördern, Tiefenerosion 
verringern 

Steine des Uferverbaus herausnehmen und zu 
Steinbuhnen zur Strömungsumleitung 
umbauen, dadurch Schaffung von 
eigendynamischer Entwicklungen, 
längerfristig: Laufverlängerung 

Wuhrgraben entlang Fichtenforst Entwickeln Fichtenforst in standortgerechten 
Wald umbauen 

v.a. Fichten unmittelbar am Ufer roden und 
durch standortgerechte Gehölze ersetzen 
(Wuhrholz in städt. Besitz !) 

Pflanzflächen südlich Riedsee, Bereich 
Entenfang 

Entwickeln Nicht standortgerechte Gehölze 
herausnehmen, Rindenmulch aus 
Überschwemmungsbereich 
entfernen 

Golfplatzartige Neubepflanzung unter anderem 
auch mit Eiben und Kiefern (diese entfernen), 
Rindenmulch mit hohem Müllanteil wird bei 
Hochwasserereignissen in Wuhrgraben 
abgeschwemmt und sollte in diesen Bereichen 
entfernt werden 

� 

Südliches Riedseeufer Umgestalten Weg aus Gewässerrandsteifen 
verlegen (längerfristig) 

Möglichst größeren Pufferstreifen zwischen 
Gewässer und Weg schaffen 
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Abschnitts-
nummer 

Lage der Maßnahme Maßnahmenart Maßnahme Beschreibung 

Entwickeln Grunderwerb tätigen, ungenutzter 
Saumstreifen schaffen 

Gewässerrandstreifen zumindest aber 
ungenutzter Saumstreifen schaffen, soweit 
Erwerb möglich 

Umgestalten Umfeldnutzung ändern Lagerflächen bei Scheune räumen bzw. vom 
Gewässer entfernen, keine weiteren 
Erdaushubablagerungen am Graben mehr 

Ottengraben südlich Schloßbuck 

Umgestalten  Gewässer aufweiten, Tiefenerosion 
verringern, Laufverlängerung  

Querprofil aufweiten, Eigendynamik zulassen, 
Strukturvielfalt erhöhen 

Ottengraben Bereich Schloßbuck Entwickeln Nicht standortgerechte Ufergehölze 
roden 

Fichtenreihe entlang Hof roden, 
standortgerechte Gehölze zulassen 

Umgestalten Wasserqualität verbessern Einleitung evtl. Kläranlagenüberlauf überprüfen 
+ beseitigen 

� 
Ottengraben Durchlass B 31 

Umgestalten Durchwanderbarkeit herstellen Geschiebebremse zum Rückhalt von Sediment 
einbauen um Ersatzsohle zu schaffen 

Marbengraben vor Straße Richtung 
Pfohren (K 57 49) 

Entwickeln Grunderwerb tätigen, Eigendynamik 
zulassen / fördern 

Ungenutzter Gewässerrandstreifen schaffen, 
Eigendynamik + Laufverlängerung zulassen 

Marbengraben Fa. Mall  Entwickeln Pufferstreifen zwischen Gewässer 
und Gewerbestandort schaffen 

Grundstücksgrenzen und Auffüllpraktiken des 
Gewerbebetriebes kontrollieren 

Weg rechts von Marbengraben Umgestalten Weg aus Gewässerrandsteifen 
verlegen 

Erschließung / Übererschließung der 
Ackerflächen überprüfen, möglichst Weg aus 
Gewässerrandstreifen verlegen 

Marbengraben links kurz vor 
Bahndamm 

Entwickeln Gewässerrandstreifen vollziehen  Entlang der Äcker ohne Grünlandpufferstreifen 
zum Gewässer einen umbruchsfreien, 10 m 
breiten Gewässerrandstreifen schaffen 

Marbengraben rechts kurz vor 
Bahndamm 

Umgestalten Ufer sichern Ufersicherung mit Weidenfaschinen (falls Weg 
bleiben muss) 

	 
Marbengraben links kurz vor 
Bahndamm 

Entwickeln Gehölze nachpflanzen Für die abgängigen Pappeln entsprechenden, 
Rotmilan - tauglichen Ersatz schaffen (z.B. 
Eichen, Ahorn, notfalls einzelne Grau- oder 
Silberpappeln), zusätzlich Erlen zur 
Stabilisierung der Gewässersohle 



Gewässerentwicklungsplan Mühlbach / Marbengraben / Sichengraben � Stadt Hüfingen und Donaueschingen  76 

Büro für Grün- & Landschaftsplanung � Doris Hug � Bregenbach 9 � 78120 Furtwangen – Neukirch 
www.hug-landschaftsplanung.de 

Abschnitts-
nummer 

Lage der Maßnahme Maßnahmenart Maßnahme Beschreibung 

Alle Bereiche der untersuchten 
Gewässer 

Entwickeln Pufferstreifen schaffen, 
Eigendynamik zulassen 

wo immer möglich, mit der Bewirtschaftung 
abrücken (an schmalen Gräben reicht bereits 1 
–2 m) um Eigendynamik des Gewässers zu 
ermöglichen und höhere Strukturvielfalt sowie 
Laufverlängerung und Erhöhung der 
Selbstreinigungskraft zu erreichen  

generell 
gilt: 

Nicht untersuchte Seitengewässer   Verzicht auf Grabenräumung mit 
Fräse (wie bei Seitengraben nördlich 
Eichhöfe / Deponie) 

Wenn Räumung überhaupt nötig dann nur mit 
Bagger 

 
 
 



Gewässerentwicklungsplan Mühlbach / Marbengraben / Sichengraben � Stadt Hüfingen und Donaueschingen 77 

Büro für Grün- & Landschaftsplanung � Doris Hug � Bregenbach 9 � 78120 Furtwangen – Neukirch 
www.hug-landschaftsplanung.de 

5.6 Prioritätenliste der durchzuführenden Maßnahmen 

 
Für eine naturnahe Entwicklung der untersuchten Gewässer ist vor allem die 
Wiederherstellung der Durchwanderbarkeit durch Umgestaltung der vorhandenen 
Abstürze, der Verrohrungen und verbauten Durchlässe sowie vor allem die Öffnung 
des Baches in Sumpfohren wichtig.  
 
Die zeitlichen Prioritäten sollten dabei von der Mündung in den Quellbereich hinauf 
gelegt werden, d.h. es ist sinnvoller, die Abstürze im Unterlauf und die Totalsperre der 
Verdohlung in Sumpfohren rückzubauen, bevor die Abstürze und Verrohrungen im 
Oberlauf entfernt werden.  
 
Nächstwichtiger Punkt ist das Abrücken mit der Bewirtschaftung vom Gewässer und 
die Einhaltung ungenutzter Saum- und Gewässerrandstreifen (je nach Breite des 
Gewässers). Hierzu gehört ebenfalls der Erwerb von Gewässerrandstreifen und 
Auengrundstücken zur Sicherung entstehender eigendynamischer 
Verlagerungstendenzen der Gewässer. 
 
Folgende Priorität nach Klärung der Eigentumsfrage ist die Förderung 
eigendynamischer Entwicklung in Bereichen mit geringer Tiefenerosion und die 
Aufweitung der Gewässer und Laufverlängerung in den stark eingeschnittenen 
Abschnitten.  
 
Zur Gewässeraufweitung gehört auch der verbesserte Hochwasserschutz und die 
Lösung der Problematik innerorts von Sumpfohren durch Aufweitung des 
Querschnitts und Verlängerung des Laufs.  
 
Die Herausnahme des Mülls im Umfeld der Deponie und dem Gewerbebetrieb in 
Pfohren, die Entfernung von Erdaufschüttungen und sonstigen Fremdstoffentsorgung 
inner- wie außerorts sowie die Öffentlichkeitsarbeit mit den Anliegern bezüglich 
Grünschnittablagerungen, wilden Verbaumaßnahmen und sonstigem Umgang mit 
dem Gewässer wäre ebenfalls dringlich. 
 
Eine weitergehende zweistufige Prioritätensetzung ist den einzelnen Maßnahmen in 
den GIS Datentabellen zugeordnet. Lediglich bei der Maßnahme Grunderwerb wurde 
darauf verzichtet, da Grunderwerb in allen Bereichen wünschenswert wäre, jedoch 
stark abhängig vom Grundbesitzer ist. 
 
 
 
 



5.7  Grobe Kostenschätzung über die auszuführenden Arbeiten, die jährlichen Unterhaltungsmaßnahmen und den zu tätigenden Grunderwerb

Maßnahme Einheit ungefähre Kosten pro Einheit Menge Kosten für Maßnahme

Pflegemaßnahmen

Weidenfaschinen
auf  den Stock setzen, alle 3-4 Jahre 1/3 des 
Bestandes schneiden (insg. ca.1200 m) lfm 2,00 €                                   400 800,00 €                                

Entwicklungsmaßnahmen

Grunderwerb im Außenbereich
Gewässerrandstreifen (Breite ca.10 m, vgl. 
Maßnahmenpläne) m² 0,75 €                                   73400 55.050,00 €                            

Saumstreifen in  den Oberläufen (Breite 1,5 m) m² 0,75 €                                   9086 6.814,50 €                             

Flurstücke wie in Maßnahmenplänen dargestellt 
(abzügl. Gewässerrandstreifen) m² 0,75 €                                   65500 49.125,00 €                            

Einleiten eigendynamischer 

Entwicklungen
Umbau der Ufersicherungen zu 
strömungsumleitenden Steinbuhnen Stck 300,00 € 27 8.100,00 €                             

Einbau von Totholzstämmen zur Strömungsumleitung Stck 180,00 € 46 8.280,00 €                             

Gehölze Rodung nichtstandortgerechter Gehölze Stck 80,00 €                                 46 3.680,00 €                             

Pflanzung standortgerechter Gehölze (incl. 
Anwachspflege) Stck 50,00 €                                 280 14.000,00 €                            

Röhrichtwalze

Ufersicherung mit Röhrichtwalze (Ø 30 cm, incl. 
Einbau) lfm. 32,00 €                                 32 1.024,00 €                             

Grünland- und 

Ackerextensivierung
nicht kalkulierbar,da abhängig v.d. Bereitschaft der 
Landwirte -  €                                      

Zwischen-
summe 146.873,50 €                          
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Übertrag 
Seite 78 146.873,50 €                          

Umbaumaßnahmen Einheit ungefähre Kosten pro Einheit Menge Kosten für Maßnahme

Abstürze klein Steine einbringen (abkippen, incl. Material) Stck. 450,00 €                               4 1.800,00 €                             

Sohlschwellen Steine mit Baggerschaufel in die Sohle einbringen Stck. 300,00 €                               1 300,00 €                                

Geschiebebremse einbauen Fertigteile in vorh. Rohre / Durchlaß einbauen lfm. 200,00 €                               83 16.600,00 €                            

Verrohrung /Sohlverbau mit Geschiebevliess bzw. -
bremse ausstatten lfm. 80,00 € 125 10.000,00 €                            

Betonrohre entfernen
Rohre herausnehmen und entsorgen lfm. 15,00 € 85 1.275,00 €                             

Verdohlung öffnen
Rohre herausnehmen, neues Bachbett anlegen (ca. 
1m/h, Bagger incl. Fahrer ca. 100 €/h) lfm. 115,00 € 150 17.250,00 €                            

 Blocksatz und Weidenfaschinen einbauen
lfm. 350,00 € 350 122.500,00 €                          

im derzeitigen Planungsstand 
nicht kalkulierbar

Laufverlängerung / Rückbau von 

Begradigungen neues Bachbett anlegen lfm. 130,00 €                               3000 390.000,00 €                          

Brandweiher anlegen
Teich ausheben und modellieren m³ 1,00 €                                   1000 1.000,00 €                             

Summe 
gesamt 707.598,50 €                          

zusätzlich: Straße+Bushaltestelle verlegen, Grunderwerb, evtl. Leitungstrassen verlegen, 
Durchlässe bauen
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5.8 Zeitplan Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen  
 
Die nachfolgende Tabelle gibt einen groben Überblick über die zeitlichen Präferenzen 
von Maßnahmen an den Gräben und Gewässern im Untersuchungsraum. Oftmals 
kann es jedoch zu Überschneidungskonflikten kommen, weil mehrere Parameter 
betroffen sind. Dann gilt es entsprechend abzuwägen und für Gewässerökologie, Aue 
und Wasserwirtschaft gleichermaßen einen tragbaren Kompromiss zu schaffen.  
 

Maßnahmen JAN FEB MÄRZ APRIL MAI  JUNI JULI AUG SEPT OKT NOV DEZ

Gewinnung von Steckhölzern

Einbringen von Steckhölzern

Neupflanzung von Gehölzen

Ausmähen von Gehölzneupflanzungen

Pflege vorhandener Gehölze

Pflanzung von Röhricht und Stauden

Mahd von Uferhochstauden und Seggen

Mahd von Wiesen (starkwüchsig)

Mahd von Wiesen (schwachwüchsig)

Kontrollmaßnahmen Neophyten
Beseitigungen von Anlandungen (Wiederherstellung des 
Abflußprofils)

Ufer- + Sohlsicherungsarbeiten / Beseitigung von 
Wanderungshindernissen + Hochwasserschäden

Bindungen /Rücksichtnahme JAN FEB MÄRZ APRIL MAI  JUNI JULI AUG SEPT OKT NOV DEZ

Vogelbrutzeit

Winterrastzeit wandernder Vögel

Fischlaichzeit (Oberläufe)

Amphibienruhezeit (v.a. stehende Gewässer)

Insektenruhezeit

Legende
möglichst keine Maßnahmenin Abschnitten bzw. Teilflächenflächig durchgeführt

Tabelle 2: zeitliches Durchführungsschema Maßnahmen zur Gewässerpflege (Quelle: LfU Handbuch Wasser 

2, Band 19 1995, verändert) 

 
6. Hinweise für das weitere Vorgehen 
 
Der vorliegende Gewässerentwicklungsplan bewertet den Bestand und leitet daraus 
erste grobe Maßnahmen zur Verbesserung des Gewässerzustandes ab. In der Folge 
dieses Gewässerentwicklungsplanes ist noch weitere Öffentlichkeitsarbeit vor allem 
bei den unmittelbaren Anliegern zu leisten.  
 
Nach der Vorstellung in den verschiedenen Gremien wie z. B. Technischer Ausschuss, 
Ortschafts- und Gemeinderat etc. muss der Gewässerentwicklungsplan 
rechtsverbindlich festgeschrieben werden. Danach kann mit der weiteren 
Detailplanung und der Ausführung der Maßnahmen begonnen werden. 
 
Seit der Fortentwicklung der Eingriffsregelung und deren Übernahme in das 
Baugesetzbuch 1998 können Städte und Gemeinden Maßnahmen des Naturschutzes 
und der Landschaftspflege im Vorgriff auf zukünftige, noch unbestimmte, Eingriffe 
durchführen und später als Ausgleichsmaßnahmen anrechnen. 
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Diese Bevorratung wird oft als sog. 'Ökokonto' bezeichnet und hat den Vorteil Eingriff 
und Ausgleich zeitlich und örtlich zu entzerren und damit hoffentlich so manche 
Verlegenheitsausgleichsmaßnahme von Bebauungsplänen zu verhindern. 
 
Entsprechend könnten auch Teile der vorgeschlagenen Maßnahmen dieses GEP' s als 
vorgezogener Ausgleich späterer Eingriffe auf den Gemarkungen der Städte Hüfingen 
und Donaueschingen 'verrechnet' werden. 
 
Vor allem mit Ausführung einiger Maßnahmen im Bereich der Laufverlängerung und 
eigendynamischen Entwicklung könnten im Unterlauf die Maßnahmen zum 
Hochwasserschutz verringert werden. Ganz nebenbei würden dadurch ökologische 
Verbesserungen erreicht, die den Fischen und Kleinlebewesen des Brändbaches 
bessere Lebensbedingungen bieten würden und einen Teil der negativen 
Auswirkungen durch die Wassernutzung kompensieren könnten. 
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